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NACH DER WAHL DROHEN DRAMATISCHE
SPARMASSNAHMEN:

GdP befürchtet Kollaps der
inneren Sicherheit

Einen Kollaps der inneren Sicherheit
befürchtet die GdP, wenn nach der
Bundestagswahl die Karten auf den Tisch
gelegt werden. „Durch die hohe Staats-
verschuldung, Steuermindereinnahmen
und die Finanzierung der sozialen Lasten
als Folge der steigenden Arbeitslosigkeit
droht ein Desaster der öffentlichen Haus-
halte. Bereits jetzt wird hinter der Hand
von dramatischen Einsparungen im öf-
fentlichen Dienst ab dem nächsten Jahr
geredet. Nach der Bundestagswahl lässt
die Politik die Hosen runter“, so GdP-
Bundesvorsitzender Konrad Freiberg,
Bundesvorsitzender. Schon jetzt fahre die
Polizei auf den letzten Reserven. Zusätz-
liche Einsparungen zur Konsolidierung

BFA Polizei-
verwaltung:

Vom 23. bis 25. Juni beschäftigte sich der
Bundesfachausschuss (BFA) Polizeiver-
waltung in einem Workshop mit der Zu-
kunft der einzelnen Verwaltungsbereiche in
den Polizeien der Länder und des Bundes.
Dabei wurden die gemeinsamen Kernauf-
gaben ermittelt. Personalsachbearbeiter,
Haushälter, Hausmeister oder Techniker
benötigt jede Polizei. Warum diese genau bei
der Polizei und nicht bei anderen Dienst-
stellen im Öffentlichen Dienst angesiedelt
sein oder der Privatisierung zum Opfer fal-
len sollten, wurde von den Teilnehmern aus-
führlich diskutiert. Denn egal ob in Berlin,
Kiel oder dem Schwarzwald: Die Kollegin-
nen und Kollegen der Exekutive brauchen
eine leistungsstarke Verwaltung, die ihnen
tagtäglich den Rücken frei hält von vollzugs-
fremden Tätigkeiten.  Darüber hinaus stand
auf der Tagesordnung, was für die Polizei-
verwaltung in den Ländern und beim Bund
getan werden muss – sowohl von den
Dienstherren, als auch von uns, der GdP. Wie
sieht es mit der Motivation, Aus- und Fort-
bildung aus? Und warum sollten diese Kol-
legin/ein Kollege Mitglied in der GdP sein?

Die Diskussionsergebnisse  sind in einer
der nächsten Ausgaben der Deutschen Po-
lizei nachzulesen.                                 MiLa

DGB-STUDIE:

Hohes Armutsrisiko bei Jugendlichen
Mehr als 900.000 Jugendliche zwischen

15 und 24 Jahren bekommen nach einer
DGB-Studie Hartz-IV-Leistungen. Zudem
erhalten fast 300.000 Jugendliche Arbeits-
losengeld I. Damit sind 1,2 Millionen Ju-
gendliche unter 25 Jahren „förder- oder
hilfebedürftig”. Etwa 3,4 Millionen junge

der Haushalte würden mit verschärften
sozialen Spannungen zusammentreffen.
Das sei ein explosives Gemisch für die
innere Sicherheit in unserem Land.

Im Kommentar in dieser Zeitung (s. S.
4) schreibt Konrad Freiberg: „Wir, die Ar-
beitnehmer des öffentlichen Dienstes,
werden für die gewaltigen Folgekosten
der Finanzkrise aufkommen müssen. Und
die Leute, die sie verursacht haben, kom-
men davon. Man wirft ihnen noch Geld
hinterher. Es geht um soziale Gerechtig-
keit und um Verteilungsgerechtigkeit.
Danach müssen die Politiker vor der Wahl
gefragt werden.“

            red.

Fortbildung:
Das Zentrum Ökumene der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) und die Bundespolizeidirektion
Flughafen Frankfurt/Main feierten am 24.
Juni 2009 ein zehnjähriges Kooperations-
projekt: die Schulung von Bundespolizis-
tinnen und -polizisten des Frankfurter Flug-
hafens hinsichtlich ihrer interkulturellen
Kompetenz.Das erfolgreiche Kooperations-
projekt gibt es seit Mai 1999. Bisher haben
über 1.400 Bundespolizistinnen und
-polizisten diese gemeinsam durchgeführten
Fortbildungsveranstaltungen besucht.

Beide Seminarleiter haben selbst Migra-
tionshintergrund: Jean-Félix Belinga, Refe-
rent für Interkulturelle Bildung im Zentrum
Ökumene der Evangelischen Kirche,
stammt aus Kamerun; der von der Bundes-
polizei gestellte Fachreferent, Polizeihaupt-
kommissar Reza Ahmari, ist Sohn eines Ira-
ners. Beide werden mittlerweile bundesweit
zu interkulturellen Fortbildungsveran-
staltungen von den Polizeien der Länder
und von der Deutschen Hochschule für Po-
lizei eingeladen.                                     Re.

Menschen aus dieser Altersgruppe gehen
dagegen einer sozialversicherten Beschäf-
tigung nach.

In Ostdeutschland ist das Risiko be-
sonders hoch, schon als Jugendlicher arm zu
werden. Mehr als jeder sechste Jugendliche
ist dort auf Grundsicherung angewiesen.

Ausgewertet wur-
den offizielle Sta-
tistiken aus dem
Sommer 2008.

Weniger als ein
Fünftel der jungen
Hilfsbedürftigen
war Mitte 2008
ohne Job. Der
Großteil braucht
staatliche Hilfe,
weil sie selbst oder
die Eltern vom
Verdienst allein
nicht leben kön-
nen – Arbeitslo-
sengeld II als Auf-
stocken.

 Quelle: DGB
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Brüsseler Zukunftsträume –
EU-Kommission präsentiert ihre Vorstellungen

zur inneren Sicherheit in der EU
Am 10. Juni war es nach monatelanger Vorarbeit endlich so weit: Die EU-
Kommission hat ihre Vorstellungen für die Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Justiz und Inneres präsen-
tiert. Was die Kommission da vorgestellt hat, ist nicht etwa einfach nur
ein Arbeitspapier, sondern die Verhandlungsgrundlage, auf der die Mit-
gliedsstaaten sich noch in diesem Jahr über ein Arbeitsprogramm für die
Zeit bis 2014 einigen werden.

Derartige Programme gibt es in der EU
seit 1999. Benannt werden sie nach der
jeweils amtierenden Ratspräsidentschaft:
Auf das 1999 unter Finnischer Rats-
präsidentschaft vereinbarte Programm
von Tampere, folgte so das Haager Pro-
gramm, das 2004 unter der Rats-
präsidentschaft der Niederlande beschlos-
sen wurde.

Im Haager Programm fanden sich
bereits 2004 die wesentlichen Entwick-
lungsschritte, die die Politik der EU bis
heute prägen: Die Weiterentwicklung des
Schengener Informationssystems SIS, die
Verbesserung der Zusammenarbeit der
Asylbehörden sowie die Weiterentwick-
lung der EU-Polizeiakademie CEPOL
und nicht zuletzt die Überführung von
Europol in eine EU-Agentur.

Geht es nach den Vorstellungen der
EU-Kommission, sollen die Polizei- und
Justizbehörden der EU-Mitgliedsstaaten
in den kommenden Jahren wesentlich en-
ger zusammenarbeiten: Insbesondere im
Bereich der Bekämpfung von Terrorismus
und organisierter Kriminalität sollen
Polizeibehörden enger zusammenarbeiten
als bisher. Dabei setzt die EU in erster
Linie auf eine Verbesserung und Verein-
fachung des grenzüberschreitenden
Datenaustauschs. Geht es nach den Vor-
stellungen der EU-Kommission, soll es
mittelfristig eine gemeinsame Strategie
für die Innere Sicherheit der EU geben,
die aufgrund eines übergreifenden Lage-
bilds entwickelt wird. Daneben sollen aber
auch die Möglichkeiten zur besseren
grenzüberschreitenden Koordinierung

von Ermittlungsverfahren verstärkt wer-
den. Konkret soll eine gemeinsame IT
Plattform für den Datenaustausch zwi-
schen Polizeibehörden geschaffen werden.

Über ein spezielles Austauschpro-
gramm für Polizeibeamte in der EU soll
es einer weit größeren Zahl von Beam-
tinnen und Beamten zudem ermöglicht
werden, einen Blick über den eigenen
nationalen Tellerrand zu werfen und nicht
nur andere Strafverfolgungssysteme ken-
nen zu lernen, sondern auch grenzüber-
schreitend persönliche Kontakte zu knüp-
fen.

Entscheidend verbessert werden soll
auch die Überprüfung der Umsetzung von
EU-Beschlüssen auf Ebene der Mitglieds-
staaten. Das ist eine wichtige Lehre aus
der Umsetzung des Haager Programms:
Gemessen an der Beschlusslage auf EU-
Ebene ist einiges erreicht worden. In vie-
len Bereichen ist es aber noch nicht einmal
möglich, festzustellen, welche Mitglieds-
staaten Beschlüsse umgesetzt haben und
welche nicht.

Mit ihrem Vorschlag greift die EU-
Kommission einige zentrale Forderungen
von EuroCOP für die Weiterentwicklung
der polizeilichen Zusammenarbeit auf:
Hierzu zählen insbesondere die Überle-
gungen zur Vereinfachung des Datenaus-
tauschs sowie der Kontrolle der Umset-
zung von Beschlüssen auf nationaler Ebe-
ne. Aber auch der Vorschlag eines Aus-
tauschprogramms für Polizeibeschäftigte
in der EU könnte bedeuten, dass es für
Polizeibeamte endlich das gibt, was für

andere Master- und Bachelor-Studiengän-
ge bereits seit Jahren selbstverständlich ist:
ein breit angelegtes und klar strukturier-
tes Angebot von Auslandsaufenthalten.

In anderen Bereichen bleibt der Vor-
schlag der EU-Kommission deutlich hin-
ter den Forderungen von EuroCOP zu-
rück: Weder die Vereinbarung gemeinsa-
mer Mindeststandards für Polizeien in der
EU, noch die Schaffung eines gemeinsa-
men Ethik-Kodex für die Polizei werden
berücksichtigt. Beides ist aber aus gewerk-
schaftlicher Sicht eine zentrale Vorausset-
zung für eine engere und damit auch not-
wendige vertrauensvollere Zusammenar-
beit über Grenzen hinweg.

Von entscheidender Bedeutung werden
ohnehin die kommenden Monate sein, in
denen die Mitgliedsstaaten sich im EU-
Ministerrat auf die endgültige Fassung des
Programms einigen müssen. Sie sind
letztlich die Herren des Verfahrens. Nicht
umsonst wird das neue Programm den
Namen der schwedischen Hauptstadt tra-
gen und nicht etwa Brüsseler Programm
heißen.

Bereits im Juli 2008 hat eine Gruppe
von Mitgliedsstaaten unter maßgeblicher
Beteiligung der Bundesrepublik ihre Vor-
stellungen zur Entwicklung der Zusam-
menarbeit der EU im Bereich Justiz und
Inneres vorgestellt. Der sog. „Bericht der
Zukunftsgruppe“ und der von der Kom-
mission vorgelegte Vorschlag sind vorsich-
tig gesagt nicht deckungsgleich. Anfang
Juni haben die EU-Justizminister erstmals
über die Vorschläge der EU Kommission
beraten. Im Herbst folgen dann die Innen-
minister.

Die EuroCOP-Forderungen lassen sich
so zusammenfassen: Polizeiliche Zusam-
menarbeit muss einfacher werden und sie
muss vor dem Hintergrund gemeinsamer
Standards auf Augenhöhe stattfinden.

jv



4  8 – 2009 Deutsche Polizei

KOMMENTAR
ZUR FINANZ- UND WIRTSCHAFTSKRISE

Was kommt auf uns zu?
Es ist kaum zu glauben – aber wahr!
Die meisten Bürgerinnen und Bürger
merken noch nichts von der Wirt-
schaftskrise. Betroffen sind bisher die
Menschen (ca. 1,3 Mio.), die Kurzarbeit
leisten müssen und damit weniger Geld
in der Tasche haben, und die Menschen,
die bereits ihre Arbeit verloren haben.

Ansonsten gibt es
große Unsicher-
heit bei den Men-
schen, weil sie
nicht wissen, was
auf sie zukommt.
Die Politik aber –
zumindest die
Bundesregierung
– vermittelt den
Eindruck, „alles
wird gut“, und dies
zumindest bis zur
Bundestagswahl
am 27.9.2009.
Denn eine Regie-
rung wird, wenn
sie ihre Wahl-
chancen vergrö-
ßern will, immer
den Eindruck er-

wecken, dass sie alles im Griff habe,
man möge ihr nur vertrauen.

Alle Maßnahmen der Bundesregierung
laufen bisher darauf hinaus, die Folgen
der Finanz- und Wirtschaftskrise abzu-
mildern bzw. hinauszuschieben. Dazu
gehört u. a. die Abwrackprämie, aber
insbesondere die Verlängerung der
Kurzarbeit, die ohne Zweifel richtig ist.

Aber was kommt dann?
Noch im Herbst letzten Jahres wurde
von der Politik nahezu übereinstim-
mend der Eindruck vermittelt, wir ste-
hen vor einem Wirtschaftseinbruch,
aber im Laufe des Jahres 2009 würde es
wieder aufwärts gehen.
„Alles wird gut“! – Insbesondere nach
den beiden Konjunkturpaketen mit
über 500 Mrd. Euro, wenn man die
Bürgschaften mit berücksichtigt, die
verabschiedet wurden. Hoffnung ist an-
gesagt.
Damit ist keine Kritik an diesen Maß-
nahmen oder Besserwisserei verbun-
den. Ich glaube, man kann sagen, dass
alle politisch Verantwortlichen deutlich

gemacht haben, dass sie auch nicht sicher
sind, ob diese Maßnahmen ausreichen
bzw. die Krise verhindern können.
Sie haben, das kann man ihnen sicherlich
zugestehen, nach bestem Wissen und Ge-
wissen gehandelt. Das auf jeden Fall ist
der  Eindruck, den ich aus zahlreichen
Gesprächen mit den Vertretern der Bun-
desregierung (Bundeskanzlerin pp.) und
den Verantwortlichen der Parteien
(insbesondere der CDU und SPD) ge-
winnen konnte.
Doch nun gehen wir in einen Bundes-
tagswahlkampf, wo die CDU/CSU und
die FDP – und ihr Wahlsieg ist ja nicht
ganz unwahrscheinlich – die Wählerinnen
und Wähler mit Steuererleichterungen
locken.
Unverantwortlich!!
Der Eindruck wird aufrechterhalten:
„Alles wird gut“!
Wie auf der Titanic: Bis zum Schluss
spielte die Musik!

Und dabei wissen es alle. Die Verant-
wortlichen in der Politik haben nahezu
alle übereinstimmende Einschätzungen:
• Der Wirtschaftseinbruch von geschätz-
ten – 6 % wird eklatante Folgen für die
Arbeitsplätze und für die Steuerein-
nahmen des Staates haben. Auch wenn
die Schätzungen, die natürlich mit Skep-
sis zu betrachten sind, für das nächste
Jahr von einem Wachstum von 0,5 % aus-
gehen, bleibt auch dann noch im nächs-
ten Jahr ein Minus von 5,5 % gegenüber
dem letzten Jahr.
Dies ist natürlich mit erheblichen Steuer-
mindereinnahmen verbunden.

• Nach Einschätzung vieler Manager und
Gewerkschaftsführer müssen wir in vie-
len Bereichen der industriellen Produkti-
on (Automobilbranche, Maschinenbau
pp.) mit bleibenden Einbrüchen,
aufgrund weltweiter industrieller
Produktverlagerung rechnen.

• Die Arbeitslosigkeit wird nach Ein-
schätzung aller politisch Verantwortli-
chen, mit denen wir als Gewerkschaften
in den letzten Wochen gesprochen haben,
deutlich bis drastisch ansteigen. Die
Schätzungen gehen von 4 Mio. bis über 5
Mio. Euro aus.
Nur kein politisch Verantwortlicher der
Bundesregierung spricht dies öffentlich

aus; und schon gar nicht vor der Bun-
destagswahl.

Welche gesellschaftlichen Folgen wird die
Finanz- und Wirtschaftskrise haben?
Und welche Folgen werden wir im öffent-
lichen Dienst zu spüren bekommen?

Die hohe Staatsverschuldung, die Steuer-
mindereinnahmen und die Finanzierung
der sozialen Lasten (Folgen der steigen-
den Arbeitslosigkeit) werden gravieren-
de Folgen für die Haushalte von Bund,
Ländern und Gemeinden haben. Auch
wenn sich die Wirtschaftsentwicklung
wieder positiv darstellt.

• Die Staatsverschulung wird voraus-
sichtlich in den nächsten vier Jahren 2
Billionen Euro überschreiten. Allein der
Bund wird in diesem Jahr ca. 50 Mrd.
Euro Neuverschuldung und 2010 ca. 90
Mrd. Euro neue Schulden aufnehmen
müssen.
Diese großen Summen müssen zurück-
bezahlt werden bzw. zumindest belasten
die Zinsen für diese kaum vorstellbaren
Summen die Haushalte.
Hinzu kommt die durch den Bundestag
und -rat beschlossene „Schuldenbremse“.
Danach darf der Bund ab 2016 nur noch
0,35 % des BIP an neuen Schulden auf-
nehmen; die Länder ab 2020 gar keine
Schulden mehr. Zwangsläufig müssen die
Haushalte runter gefahren werden. Der
Zwang zu sparen ist verfassungsrechtlich
vorgeschrieben.

• Die Steuereinnahmen brechen weg.
Laut Steuerschätzung vom Mai 2009 sol-
len ca. 320 Mrd. Euro bis 2013 für Bund,
Länder und Gemeinden fehlen. Im Juni
2009 waren es ca. 8,8 % weniger Steuern
gegenüber dem Vorjahresmonat.

• Die steigende Arbeitslosigkeit hat im-
mense Folgen für die Haushalte. Die
Kosten werden auf ca. 100 Mrd. Euro bis
2013 geschätzt.

Aber zurzeit verbreitet die Bundesregie-
rung nach wie vor die Stimmung:
„Alles wird gut!“
Bis zur Bundestagwahl!
Dann folgt die Abrechnung:
Wer bezahlt die Lasten der Finanz- und
Wirtschaftskrise?
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forum
LESERMEINUNG

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen, um möglichst
viele Kolleginnen und Kollegen zu
Wort kommen zu lassen. Abgedruck-
te Zuschriften geben nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
Anonyme Zuschriften werden nicht
berücksichtigt.

Kontakt zur Redaktion:

GdP-Bundesvorstand
Redaktion Deutsche Polizei
Stromstraße 4
10555 Berlin
Tel.: 030/39 99 21-114
Fax: 030/39 99 21-190
E-Mail:
gdp-redaktion@gdp-online.de

Auch wenn die Wirtschaftsentwicklung
positiv ausfällt:
Es besteht die große Gefahr, dass wir
als Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, als Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes, als Beschäftigte der Polizei
zur Kasse gebeten werden – und zwar
erheblich.

Es ist wahrlich nicht meine Absicht
„schwarz zu sehen“ nach dem Motto:
„Ich weiß, wie es wirklich wird“, aber
ich halte es für verkehrt, die Augen zu
verschließen. Vor der Bundestagswahl
den Eindruck zu vermitteln „wir haben
alles im Griff“, und dann nach der Wahl
die Reißleine zu ziehen mit einschnei-
denden Folgen für die Menschen und
für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes.
Ich bin mir sicher: Es wird im Jahr 2010
im Bund, in den Ländern und den Kom-
munen zu einschneidenden Maßnah-
men kommen. Wir dürfen nicht die Au-
gen vor den gravierenden finanziellen
Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise
verschließen.
Und es sieht ganz so aus, dass wir, die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes für die gewaltigen Folgekosten
aufkommen müssen.
Und die Leute, die die Krise verursacht
haben, kommen mal wieder davon.
Es geht um soziale Gerechtigkeit, es
geht auch um Verteilungsgerechtigkeit.
Daran sollten wir denken, wenn wir zur
Wahl gehen.

Es fällt mir wirklich nicht leicht, eine
derartige negative Entwicklung be-
schreiben zu müssen. Aber ich glaube,
dass unsere Gesellschaft mit nachhalti-
gen Wohlstandsverlusten und
Verteilungskonflikten rechnen muss.
Wir müssen uns als Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, als Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes, als Beschäftigte
der Polizei auf diese Entwicklung ein-
stellen. Wir müssen gesellschafts- und
gewerkschaftspolitische Handlungs-
optionen aufzeigen und dann danach
handeln.
Keiner soll sagen, dass habe ich nicht
gewusst.

Für uns kann es nur einen Weg geben:
Mit „Sicherheit“ aus der Krise!!!

Zu: Fußball und Gewalt, DP 7/09

Dass wir von unseren „polizeilichen Ge-
genüber“ mit steigender Respektlosigkeit
und Gewaltbereitschaft belegt werden, ist
leider eine normalisierende Tatsache.  Ein
Phänomen ist mir in dieser Thematik auf-
gefallen: die Bereitschaft von unbeteiligten
Menschen, gegen „Polizeigewalt“ vorzuge-
hen.

1. In den vergangenen Jahren wurde der
Begriff „Zivilcourage“ im Bezug auf
Straßengewalt oft verwendet. Es wurde von
politischer und öffentlicher Seite die man-
gelnde Bereitschaft bei Gewalttaten einzu-
schreiten und Hilfe zu leisten, stark kritisiert.
Auch Fernsehsender haben in gestellten Si-
tuationen bewiesen, wie wenig Menschen
bereit sind einzuschreiten, wenn andere Per-
sonen in Not geraten. Bei einer gestellten
Vergewaltigungsszene oder einer offensicht-
lich verletzten Person in der Fußgängerzo-
ne war kaum einer der Passanten bereit, hier
Hilfe zu leisten.

2. Wenn aber erkennbare Polizeibeamte
in der Öffentlichkeit Festnahmen durchfüh-
ren, Widerstand brechen müssen oder sich
gegen Angriffe zu Wehr setzen, sind fast
immer Menschen bereit, den Beschuldigten
aktiv zur Seite zu stehen. Es sind nicht nur
Freunde, Verwandte oder sonstige Angehö-
rige des Beschuldigten. Nein, selbst völlig
unbeteiligte Personen („der Gemüse-
händler an der Ecke, die Hausfrau mit Ein-
kaufstüten bepackt oder der Student auf
dem Weg zur Uni …“), setzen sich vehement
für dieses Person ein, ohne überhaupt den
Grund der polizeilichen Maßnahme zu wis-
sen. Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass
die von ihnen erkennbare „Polizeigewalt“
unrechtmäßig ist. Durch ihr Handeln wie
dazwischenstellen, auf die Beamten einre-
den, bis zur aktiven Gefangenenbefreiung,
handeln sie nicht nur strafbar, sondern ge-
fährden alle Beteiligten und sich selbst.

Wie kommt es dazu, dass die Einschreit-
schwelle so hoch ist, wenn Menschen in Not
geraten, aber vermeintliche „Zivilcourage“
gezeigt wird, wenn Polizeibeamte im Rah-
men ihrer Gesetze tätig werden, um für Si-
cherheit und Ordnung zu sorgen?

Martin Strahl, per E-Mail

Zu: Den Islam einbürgern?,
DP 7/09

Sollte es nicht eher heißen: Will der Is-
lam eingebürgert werden?

Wenn man sich ein wenig mit dem Islam
beschäftigt und in die Welt hinausschaut, wie
der Islam gelebt wird, glaube ich nicht, dass

der Islam eingebürgert werden will. Eine
Einbürgerung in unser Land heißt, dass sich
Mann und Frau dem christlichen, freiheitli-
chen und demokratischen Grundgedanken
verbunden fühlen sollten und für diese
Grundgedanken auch einstehen müssen.

Aber wenn so viele Angehörige einer
Religionsgemeinschaft in einem Land leben,
dessen Regeln sie nicht akzeptieren wollen,
und in dem sie Parallelgesellschaften bilden
können, brauchen sie sich nicht mehr zu in-
tegrieren und wollen mit Sicherheit auch
keine Einbürgerung.

Zum Glück gibt es aber genug Ausnah-
men, die trotz ihrer Religion an die Werte
und Regeln unseres Landes glauben und
sich hervorragend in unsere Gemeinschaft
einfügen.

Gerrit-M. Kannengießer, BPOLI Köln

Wer den Islam studiert hat weiß, dass es
oberstes Ziel dieser Religion ist, die einzigste
Religion auf unserer Erde zu sein. Eine
friedliche Koexistenz, wie sie andere Reli-
gionen heute anstreben, ist dem Islam we-
sensfremd.

Um nicht falsch verstanden zu werden:
Um der Menschen willen lohnt es sich be-
stimmt, eine Lösung des Integration-
problems zu finden. Am Ende dieses We-
ges sollte tatsächlich ein Nebeneinander
erreicht sein und nicht die Eliminierung al-
ler anderen Religionen durch den Islam.
Dazu bedürfte es allerdings einer Wandlung
des Islam.

V. Rahlstedt, per E-Mail
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TITEL
ARBEITSPLATZ FUNKSTREIFENWAGEN

Der GdP-Bundesfachausschuss Schutzpolizei hat gegenwärtig einen Ar-
beitsplatz der Polizistinnen und Polizisten besonders im Auge: den
Funkstreifenwagen. In analytischer und kollektiver Arbeit hat er all das
unter die Lupe genommen, was einen sicheren und zeitgemäßen
Funkstreifenwagen ausmacht und im Positionspapier „Arbeitsplatz
Funkstreifenwagen“ festgehalten. Das Positionspapier versteht sich als
detaillierte Momentaufnahme, die den Funkstreifenwagen minutiös so
beschreibt, wie er nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse optimal er-
scheint – also keine konturlose Vision, sondern eine echte Herausforde-
rung und Aufgabe, der sich die GdP verantwortungsbewusst und innova-
tiv widmet.

Limousine, Kombi, Kompakt-Van, Van
oder Kleintransporter – der internationale
Automobilmarkt bietet ausreichende
Möglichkeiten, sich für das passende Ein-
satzfahrzeug im Einsatzgebiet zu entschei-
den. Die Schutzpolizeibeamtin und der
Schutzpolizeibeamte im Schicht- und
Wechseldienst, die Spezialisten bei der
Autobahnpolizei und die eingesetzten
Kräfte in den unzähligen Sondereinheiten

Unser täglicher Arbeitsplatz

mit speziellen Aufgabengebieten sind die
Ansprechpartner der Personalräte, um
Entwicklungsprozessen auf diesem Ge-
biet eine praxisorientierte Richtung zu
geben.

In Hessen wurden beispielhaft 100 neu
beschaffte Kompakt-Vans der Marke
Opel Zafira praktisch erprobt. Die Erfah-
rungen aus dieser Phase und andere prak-
tische Erfahrungen müssen in einen für

den jeweiligen Gebrauch sinnvollen
„Komplettausbau“ münden.

Im Folgenden die wichtigsten „Grund-
merkmale“, die zu beachten sind:

Intelligente Raumorganisation

Funkstreifenwagen transportieren
nicht nur Personen von A nach B sondern
dienen den Kolleginnen und Kollegen als
vollwertiger Arbeitsplatz auf Rädern. Das
Mitführen der Standardausrüstung eines
Funkstreifenwagens umfasst schon heute
Materialien mit einem Gesamtgewicht
von rund 120 kg. Hierdurch ist das
Gesamtvolumen der Kofferräume oft
bereits ausgeschöpft. Das zwingt unsere
Kollegen und Kolleginnen, persönliche
Streifentaschen und Utensilien im
Fahrgastraum zu verstauen. Beim Trans-
port von Personen im Fond müssen sie
diese Gegenstände auf den Beifahrersitz
räumen oder in einem Kombi „hoch sta-
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peln“. Durch solche unsachgemäßen
Materialtransporte erhöhen sich bei Be-
teiligungen an Verkehrsunfällen erheblich
die Verletzungsrisiken.

Bereits bei der Ausschreibung zur Be-
schaffung von Funkstreifenwagen für ei-
nen vorbestimmten Einsatzbereich müs-
sen daher die Weichen für ein ausreichen-
des Platzangebot gestellt werden. In Ab-
stimmung mit Fahrzeugeinrichtern kann
dann der vorhandene Raum intelligent
geplant werden. Dies bedeutet für die
künftige Entwicklung: Ausrüstung und
Fahrgastraum müssen voneinander ge-
trennt werden. Unter Berücksichtigung
aller Erkenntnisse und Erfahrungen
scheint es nur konsequent, dass die Li-
mousine als Funkstreifenwagen in der
klassischen Polizeiarbeit kaum noch Ein-
satzfelder abdecken kann.

Geräumige Fahrgastzellen

Die Aufgaben der Polizei sind bundes-
weit vergleichbar: Täglich ist der Funk-
streifenwagen Kommunikationszentrum
für Hilfe suchende Bürger und Transport-
mittel bei den verschiedensten Anlässen
– angefangen vom aufgefundenen Klein-
kind und ausgerissenen Jugendlichen bis
hin zu festgenommen Personen, auch
Schwerstkriminellen.

Der Streifenwagen als erste Zuflucht-
stätte ersetzt in vielen Fällen den Weg zur

Polizeiwache und dient als Ersatzbüro.
Aus der Aufgabenstellung ergibt sich die
selbstverständliche Forderung, dass der
Arbeitsplatz „Funkstreifenwagen“ über
ein Raumangebot verfügen muss, das die
problemlose Unterbringung und Beförde-
rung auch von stattlichen Personen er-
möglicht. Dies ist in der Regel nur über
eine viertürige Ausführung gewährleistet.
Im Besonderen sollte bei der Beschaffung
von Fahrzeugen hier auf ein ausreichen-

des Raumangebot im Fond der Fahrzeu-
ge geachtet werden, da wir im Tages-
geschäft den Transport von hilflosen, al-
koholisierten, verschmutzen oder einge-

nässten verwahr-
losten Personen zu
realisieren haben.

Aus Gründen
der Eigensicherung
muss aktuell über
eine bauliche Tren-
nung im Fahrgast-
raum zwischen vor-
deren Sitzen und
Fond nachgedacht
werden – insbeson-
dere und zuerst bei
den „Basisfahrzeu-
gen” der Stationen
und Reviere.

Ausreichend Koffer- und
Laderäume

Die vielfältigen und umfangreichen
mitzuführenden Ausrüstungsgegenstände
brauchen viel Platz. Eine Kombiversion
kann dann eine Lösung sein, wenn eine
professionelle, intelligente und ordnungs-
gemäße Unterbringung/Verstauung der

mitgeführten Einsatzmittel und Zuladun-
gen gesichert ist. Ansonsten bestünde für
die Insassen ein erhöhtes Sicherheitsrisi-
ko durch einen eventuellen Heckaufprall.
Auf nachfolgende, sich nachteilig auswir-
kende Umstände ist darüber hinaus zu
achten bzw. hinzuweisen:
• Die Sicherheit für Insassen im Vergleich

zu einer Limousine darf nach neuesten
Erkenntnissen nicht geringer sein.

• Eine erhöhte Geräuschkulisse, insbe-
sondere durch unsachgemäßes Laden
von mitgeführten Ausrüstungsgegen-
ständen muss ausgeschlossen sein.

• Eine ausreichend dimensionierte Hei-
zungs-/Klimaanlage muss dem größeren
Raumvolumen (insbesondere im Win-
ter) angepasst sein.

• Eine leichter verschmutzende Heck-
scheibe und die damit verbundene, ein-
geschränkte Sicht nach hinten kann sich
nachteilig auswirken.

Der nationale und internationale
Automobilmarkt ist mit seiner vielseitigen
Produktpalette in der Lage, aus seinen
Serienproduktionen Limousinen, Kombi-
fahrzeuge, Kompakt-Vans oder Sonder-
fahrzeuge für den „besonderen“ Bedarf,
auch und gerade bei der Polizei, zu liefern.

Mit dem entsprechenden Anforde-
rungsprofil im Ausschreibungsverfahren

Modell „Autobahn“ mit POLFIS-Anlage und Schrankausbau im Heck.

Ausbauform im Van; Fahrer- und Beifahrersitz sind drehbar.
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sollten sich bei zukünftigen Fahrzeug-
bestellungen die Bedarfe in den unter-
schiedlichsten Arbeitsbereichen der Poli-
zei problemlos abdecken lassen. Allein die
Antworten auf Fragen nach der Sicherheit
unserer Kolleginnen und Kollegen in den
jeweiligen Streifenwagen sind für die Be-
schaffung von zentraler Bedeutung.

Übersicht zu Detailforderungen

Farbgebung – Mit dem schrittweisen
Umstieg auf die Farbe „Blau“ ist man in
Deutschland einer neuen, sicheren Farb-
kombination für Funkstreifenwagen deut-
lich näher gekommen. Die Farben Blau,
aber auch Rot und Signalgelb dominieren
momentan den modernen und sicheren
Funkstreifenwagen. Retroreflektierende
Folien sind bei Tageslicht und insbe-
sondere zur Nachtzeit in erster Linie aus
Gründen der Eigensicherung ein unbe-
dingtes „Muss“. Allerdings sollte bei der
grundsätzlichen Farbgebung (Farb-
kombination) eine Abstimmung zwischen
Bund und Ländern erfolgen und eine
unüberschaubare Farbenvielfalt aus
mindestens zwei Gründen vermieden wer-
den:

1. Eine Vielfalt von Farbkombinationen
mag zwar die Aufmerksamkeit verstärkt
auf das so gestaltete Objekt (Funk-
streifenwagen) lenken, hat aber zur Fol-
ge, dass von Personen und/oder Ereignis-
sen abseits dieses Objektes abgelenkt
wird. Unter Berücksichtigung von Erfah-
rungen aus Pilotversuchen und Erkennt-
nissen anderer Länder kann im Zweifels-
fall weniger Farbenvielfalt mehr Sicher-
heit bedeuten.

2. Der Wiedererkennungswert eines
Funkstreifenwagens ist für die Bürger-
innen und Bürger der Bundesrepublik
Deutschland und für die Polizei von be-
sonderer Bedeutung. Bei Fragen der Si-
cherheit sollten eventuell auftauchenden
„Ländereitelkeiten“ zurückstehen.

Signalgebung – Der klobige Licht-
balken mit Blaulicht als „Rundum-
leuchte“ (rotierende Einzelreflektor-
systeme) sollte endgültig der Vergangen-
heit angehören. Neueste Techniken in
Form von Xenonmodulen (z.B. Xenon-
Rinnenparabol-System) oder LED-Blitz-
anlagen ermöglichen bei deutlich besse-
rer Lichtausbeute einen schmaleren
Dachaufbau und so eine bessere Aerody-
namik, wodurch sich die Sicherheit im
Fahrbetrieb erhöht. Die bessere Er-
kennbarkeit im Standbetrieb unterstützt
zudem bei Absicherungen im öffentlichen
Verkehrsraum. Auch der zusätzliche Ein-

bau von LED-Blitzanlagen im Front- und
Heckbereich (Kühlergrill und Koffer-
raumdeckel) sorgt für ein deutliches
„Mehr“ an Sicherheit.

Positive Erfahrungen aus praktischen
Anwendungen von akustischen Signal-
gebern sollten ebenfalls bei der neuen
Funkwagengeneration Berücksichtigung
finden. Dies könnten z. B. sein:
• zusätzliche Ausstattung der Funkstrei-

fenwagen mit dem so genannten „Yelp“
(z. B. als akustische Unterstützung zum
Anhaltevorgang),

• Unterbringung der Signalhörner im
Frontbereich der Einsatzfahrzeuge
(Motorraum oder hinter der Stoßstan-
ge),

• Verwendung von unterschiedlichen Si-
gnalhörnern, um die Signalwirkung zu
erhöhen und gleichermaßen die Im-
missionsbelastung unserer Kolleginnen
und Kollegen zu reduzieren. Signalhorn
mit tiefem Ton als Vorwarnung – in die
Ferne gerichtet (eine genaue Ortung ist
nicht immer möglich). Signalhorn mit
hellerem Ton, um den Nahbereich auf
das Einsatzfahrzeug deutlich wahr-
nehmbar aufmerksam zu machen.

Dem so genannten „Springlicht“ (inter-
mittierendes Licht = automatisches Ein-
und Ausschalten des Fernlichtes) soll an
dieser Stelle eine Absage erteilt werden!
Ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt

für Straßenwesen (BASt) kam zu dem
Ergebnis: Die bei Einsatzfahrten wün-
schenswerte deutlich erhöhte Auffälligkeit
für den vorausfahrenden und entgegen-
kommenden Verkehr kann statt mit inter-
mittierendem Fernlicht auch mit Einrich-
tungen erzeugt werden, die blaues Blink-
licht abstrahlen.

Zur Umsetzung der EU-Richtlinie
2003/10/EG sowie der Verordnung des
Bundes hierzu vom 6. März 2007 wurde
die Lärmbelastung im Funkstreifenwagen
vom Polizeitechnischen Instituts (PTI)
Münster wissenschaftlich untersucht. Es
wurde dringender Handlungsbedarf hin-
sichtlich der derzeitigen Anbringung der
Lautsprecher festgestellt. Der Frontein-
bau der Lautsprecher und Signalhörner
stelle eine solche Maßnahme dar, um die
Einhaltung der Grenzwerte der EU-
Richtlinie 2003/10/EG zu gewährleisten.

Transport der Maschinenpistole – Die
Maschinenpistole ist für Fahrer und Bei-
fahrer jederzeit griffbereit unterzubrin-
gen. Hierfür bietet sich der Bereich der
Mittelkonsole neben dem linken Bein des
Beifahrers an. Das MP-Gehäuse muss so
angebracht sein, dass die Mündung der
MP nach vorn, abwärts zeigt. Ein Heraus-
ziehen der Waffe nach hinten ist anzustre-
ben. Die Sicherung der MP sollte an das
zentrale Verriegelungssystem angeschlos-
sen sein. Bauliche Alternativen (je nach

Auch der Mercedes-Benz Sprinter mit auffälliger Farbkombination wurde 2007/2008 in
Hessen getestet.
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der Vorteil liegt in der leichten Zugriffs-
möglichkeit sowohl vom Fahrgastraum,
als auch vom Kofferraum aus. Eventuell
mit einer Verbauung verbundene Risiken
sind kritisch zu überprüfen.

Alles sicher am richtigen Platz – An-
haltestab, Stabtaschenlampe, Fotoapparat/
Filmkamera, Funk- und Tarnunterlagen,
Pfefferspray, Handfesseln, Absperr- und
Sicherungsmaterial (Absperrband/Pylo-
nen/Nissenleuchten/Warnfix etc.). Alco-
mat, Erste-Hilfe-Material, Besen/Kehr-
schaufel, Decke, Abdeckplane, Fahn-
dungsordner, Stoppstick und Feuerlöscher
(keine abschließende Aufzählung) müssen
im Fahrzeug sicher und griffbereit unter-
gebracht werden können. Serienmäßig
vorhandene Ablagemöglichkeiten kön-
nen für die polizeispezifischen, im
Fahrgastraum mitzuführenden Gegen-
stände genutzt werden. Sinnvolle Ergän-
zungen müssen bereits bei der Erstellung
eines Pflichtenkataloges berücksichtigt
werden.

Sitze – Die ergonomische Gestaltung
der Fahrer-/Beifahrersitze ist notwendig,
um Gesundheitsschädigungen vorzubeu-
gen. Sie erfordert
• eine Lehnenkontur, die stufenlos wähl-

bar ist, wobei der Scheitelpunkt der
Wölbung in der Höhe veränderbar sein
muss,

• eine ausgeprägte Seitenpolsterung an
Sitz- und Lehnenteil,

•  eine ausreichende Oberschenkelauf-
 lage,

• eine Sitzhöhenverstellung. Sitzhei-
zungen für Fahrer- und Beifahrersitz ha-
ben mittelbar etwas mit dem Ausschluss
von Gesundheitsschädigungen zu tun.

Sicherheit, Stoff und Farbgestaltung der
Sitze – Die Forderung nach einer „Voll-
zugsdiensttauglichkeit“ der Sitze in den
Funkstreifenwagen ist bis heute von den
Automobilherstellern in seiner Problem-
stellung nicht angenommen, geschweige
denn umgesetzt worden.

Das Tragen der Dienstwaffe im tägli-
chen Einsatz und im Besonderen das Er-
fordernis, einen Einsatzgürtel tragen zu
müssen, ist in Verbindung mit dem Zu-
schnitt der Sitzfläche und der Gurt-
sicherung zwingend zu lösen. Einge-
klemmte Dienstwaffen und andere am
Einsatzgürtel mitgeführte Gegenstände
behindern und gefährden das tägliche
Einsatzgeschehen. Die Einbindung von
Fachkräften der Arbeitssicherheit kann
hier zur ständigen Verbesserung im
Arbeitsumfeld unserer Kolleginnen und
Kollegen beitragen.

Der Dienstablauf, insbesondere im
Schicht- und Wechseldienst, zeigt den Be-
darf an regelmäßigen Reinigungen der
Fahrzeuginnenräume auf. Der häufige per-
sonelle Wechsel und im Besonderen der
Transport von verwahrlosten und alkoho-
lisierten Personen im Fond macht es erfor-
derlich, hier bei der Wahl der Bezüge so-
wohl auf eine hohe Strapazierfähigkeit, als
auch auf leichte Reinigungsmöglichkeiten
zu achten. Das Vorhalten und die Verwen-
dung von „Einmalbezügen“ für den beson-
deren Fall müssen geprüft werden. Die In-
dustrie muss schnell einsatzbereite
„Schutzsets“ für den Fondbereich entwi-
ckeln und anbieten.

In Baden-Württemberg haben Versu-
che mit „Schutzsets“ – als Einheit mit Be-
zug, Einweghandschuhen, Entsorgungs-
beuteln inklusive Entsorgungsnummern –
zu positiven Erfahrungen geführt. An-
schaffungspreise für diese kompletten
Schutzsets lagen deutlich unter einer pro-
fessionellen Reinigung der Sitzbezüge.
Darüber hinaus gibt es schon heute An-
bieter von „Schutzlaken“, die für einen
Betrag von 30 bis 60 Cent im Sanitär-
handel erhältlich sind.

Rückhaltesysteme – Unter besonderer
Berücksichtigung des Tragens der Dienst-
waffe (links/rechts) müssen die serien-
mäßig eingebauten Rückhaltesysteme auf
die uneingeschränkte Eignung geprüft
werden. Komplikationen beim Ein- und
Aussteigen und bei Unfällen/Kollisionen
sind auszuschließen.

Kofferraum – intelligente Raumord-
nung – Eine intelligente Grundordnung
für das Mitführen von Ausrüstungs-
gegenständen ist eine Ausgangsvor-
aussetzung für eine professionelle Polizei-
arbeit. Der Einbau von herausziehbaren
Schrankmodulen schafft Ordnung und
sorgt darüber hinaus für ein weiteres er-
forderliches Raumangebot. Dieses wird
für das Mitführen individueller Gegen-
stände (z. B. Einsatztaschen, Spuren-
sicherungskoffer und Zusatzbekleidung)
in allen Einsatzfahrzeugen dringend,
außerhalb der Fahrgastzelle benötigt.
Festgelegte Grundgrößen haben zudem
den Vorteil, dass diese in nachfolgenden
Fahrzeugmodellen erneut eingebaut wer-
den können.

Zweiter Innen- und Außenspiegel –
Während der zweite Außenspiegel heute
keiner besonderen Berücksichtigung
mehr bedarf (serienmäßig bei allen Her-
stellern), muss besonders darauf geachtet
werden, dass der Außenspiegel auf der
Fahrerseite asphärisch ist (durch „abkni-

Platz zum Arbeiten ist vorhanden

Die Technik ist in leicht zugängigen
Zwischenräumen untergebracht.

Unter dem Dach ist Platz.

Jeder Zentimeter im Innenraum ist
passgenau ausgenutzt.

Fahrzeugtyp) sind zu prüfen. Insbeson-
dere wird die transportsichere Unterbrin-
gung in einem Spezialfach in der Mitte der
Rückenlehne im Fond vielfach diskutiert;
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cken“ des äußeren Spiegelbereichs wird
der tote Winkel überbrückt). Die Außen-
spiegel sollten elektronisch innen verstell-
bar sein.

Der zweite Innenspiegel ist besonders
für Fahrzeuge des Schicht- und Wechsel-
dienstes sowie für Einsatzfahrzeuge ein
wichtiges Sicherheitselement. Für den Fah-
rer sollte der Innenspiegel automatisch bei
Lichteinfall von hinten abblenden.

Zentrale Fahrzeugverriegelung – Sie ist
in den von der Polizei eingesetzten Funk-
und Streifenwagen weitestgehend stan-
dardisiert. Bei den Fahrzeugen für den
Schicht- und Wechseldienst und im Beson-
deren für die Polizeiautobahnstationen
muss Nachfolgendes in Betracht gezogen
werden:

Die zentrale Verschlussmöglichkeit der
Einsatzfahrzeuge bei gleichzeitigem Ein-
satz außerhalb des Fahrzeuges und bei/mit
laufendem Motor (Motorlaufanlage) kann
in den unterschiedlichsten Einsatzsitua-
tionen eine sinnvolle technische Unterstüt-
zung sein, deren Vorrichtung im prakti-
schen Einsatz geprüft werden sollte.

Um den Betrieb unter bestimmten Be-
dingungen (Blaulicht, Warnblinkanlage,
Standlicht und Funk über Außenlaut-
sprecher) über eine Stunde ohne Motor-
lauf zu gewährleisten, ist der Einbau von
entsprechend leistungsstarken Batterien
und Lichtmaschinen erforderlich (eventu-
ell eine zweite Batterie).

Navigationsgeräte – Radio/Navigation
finden im täglichen Dienst eine hohe Ak-
zeptanz. Neben dem werksseitigen Einbau
können durchaus preisgünstigere Alterna-
tiven in Betracht gezogen werden. In Ver-
bindung mit der Beschaffung von mobi-
len Geräten (dies gilt sowohl für Naviga-
tionsgeräte, als auch für Handys) müssen
im Bezug auf die Nutzung angebotener
Halterungen/Aktivhalterungen in einem
Polizeifahrzeug eine Gefährdungsanalyse/
Beurteilung und eine entsprechende Frei-
gabe erfolgen.

Ausstattung komplettieren/sinnvoll er-
gänzen – Der wachsenden und sich ver-
ändernden Aufgaben des Streifendienstes
müssen wir uns annehmen und die Erfah-
rungen aus dem polizeilichen „Tages-
geschäft” in eine sinnvolle Weiterentwick-
lung investieren. Neben dem Aufzeigen
von sinnvollen Ergänzungen müssen aber
auch seit Jahren geforderte Ausstattungs-
gegenstände immer wieder angemahnt
werden – angefangen vom professionel-
len Erste-Hilfe-Set über Feuerlöscher bis
zum Suchscheinwerfer (bedienbar über
Dach und Beifahrerseite).

Fahrsicherheit/Leistungs-
merkmale

Leistungsfähigkeit von Maschine und
Fahrwerk – Anforderungen an die Moto-
risierung, Kraftübertragungen an An-
triebsachsen und die Wahl der Antriebs-
technik müssen im Wesentlichen vom
Aufgabenbereich und Einsatzgebiet ab-
hängig gemacht werden. Hier darf die
Mobilität der Polizei zur Erfüllung ihrer
hoheitsrechtlichen Aufgaben zu keinem
Zeitpunkt ins Hintertreffen geraten.

Bremsanlagen – Notwendig sind aus-
reichend dimensionierte Bremsanlagen
und eine problemlose Fahrwerksab-
stimmung (weitgehend neutrales Fahrver-
halten ohne wesentliche Lastwechsel-
reaktionen) entsprechend dem höheren
Beladungszustand der Funkstreifen-
wagen.

Motorenleistung – Sie muss dem jewei-
ligen Aufgabenbereich angepasst sein und
dem erforderlichen Beladungsumfang
gerecht werden. Die Ausrüstung mit Die-
selmotoren mit unterschiedlichen
Leistungsmerkmalen (kW) ist grundsätz-
lich für alle polizeilichen Aufgabenfelder
möglich, man darf sich aber alternativen
Antriebstechniken nicht verschließen.

Antriebstechniken – Entscheidungen
über die Ausstattungen eines Funk-
streifenwagens mit einer bestimmten An-
triebstechnik/Kraftübertragung hän-
gen weitestgehend vom Einsatzgebiet ab.
Meist trägt ein automatisches Getriebe
zur Bedienungsvereinfachung bei und
entlastet den Fahrer.

Technische Ausstattung von
Fahrzeugen

Bei der Zusatzausstattung von Polizei-
fahrzeugen ist Wert darauf zu legen, dass
die passive Sicherheit nicht eingeschränkt
wird und den jeweils gültigen Normen
entspricht, sowie die anthropotechnischen
Bedingungen beachtet werden.

Fahrzeuginnenraum
(auf Geräte beschränkt)

Allgemeine Gestaltung – Durch genaue
Festlegung der Einbaugrößen und
insbesondere der Adaption zwischen Ge-
rät und Fahrzeug ist sicherzustellen, dass

die Fahrzeughersteller durch klare Vorga-
ben (technische Richtlinien) in der Lage
sind, Funkstreifenfahrzeuge nach einem
bundeseinheitlichen Standard zu gestal-
ten. Die werkseitige Vorrüstung (Geräte-
adaption und Vorverkabelungen) muss so
erfolgen, dass der Ein- und Ausbau der
Geräte durch Personal der Polizei ohne
besondere technische Vorkenntnisse
schnell und problemlos erfolgen kann.
Zweckmäßig ist das Prinzip der Einschub-
technik, wobei die Kabelverbindung als
fliegende Kupplung ausgelegt sein soll.
Bei Geräten mit höherem Gewicht und
größerem Volumen sollten nur die
Bedienteile im Bereich des Armaturen-
trägers eingebaut werden.

Für zivile Einsatzfahrzeuge muss der
Einbau ohne wesentliche Abweichung
vom serienmäßigen Erscheinungsbild er-
folgen. Diese Fahrzeuge sollen bei Schutz-
und Kriminalpolizei gleichermaßen ein-
setzbar sein. Der Handsprechapparat
(Funk) muss aus Sicherheitsgründen
durch ein Hörmuschelmikrofon ersetzt
werden. Bei moderneren Technikver-
bauungen (z. B. Commander 5) sollten
aufwendige Zusatzverkabelungen über-
flüssig werden. Eine Halterung für zwei
Sprechfunkgeräte im 2-m-Band mit Lade-
möglichkeit und Aufschaltung für den 4-
m-Bereich ist für zukünftige Ausstattun-
gen vorzusehen. Diese Gerätehalterungen
müssen in ihren Abmessungen in Zukunft
den beabsichtigten Standardbaugrößen
angepasst werden.

Die Forderung nach einer Empfangs-
möglichkeit für Verkehrsfunk ist abhän-
gig von genau zu definierender taktischer
Notwendigkeit. Sämtliche Bedienungs-
elemente, insbesondere nicht serien-
mäßige Einbauten im Armaturenbereich,
sollten über Potentiometer beleuchtbar
sein. Mit Blick auf den Digitalfunk gilt
analog eine Verbauung, die eine kom-
plikationslose Bedienung – auch während
der Fahrt – sicherstellt. Weiterhin muss
besonderes Augenmerk auf technische
Möglichkeiten der Notfallortung gelegt
werden.

Feinstaubfilteranlagen – Untersu-
chungsergebnisse belegen, dass Feinstaub-
belastungen in bestimmten Bereichen
hohe Konzentrationen erreichen und zu
Gesundheitsgefährdungen führen. Unse-
re Kolleginnen und Kollegen auf Auto-
bahnen und in den Straßenschluchten der
Großstädte sehen sich dieser aufgaben-
bezogenen Belastung weit über das nor-
male Maß hinaus ausgesetzt. Wegen hoher
Abgas- und Feinstaubkonzentrationen
muss der Einbau von Feinstaubfiltern in
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Dienstkraftfahrzeuge der Polizei obliga-
torisch sein.

Videoüberwachtes Einsatzgeschehen –
Diese Überwachungsart kann erheblich
zur Sicherheit unserer Kolleginnen und
Kollegen beitragen. Der Einbau in
Funkstreifenwagen ist ein mitbestim-
mungspflichtiger Vorgang und muss von
den Personalräten begleitet werden.
Aktivierung/Aufzeichnung des Einsatz-
geschehens ist in das Ermessen der
Streifenbesatzung zu stellen.

Ein erfolgter Einbau kann und darf zu
keinem Zeitpunkt Diskussionsgrundlage
für ein Forcieren von „Einzelstreifen“ sein.

Analog dem Einbau von Handyhalte-
rungen und mobilen Navigationsgeräten
müssen in Bezug auf die Installation und
deren Nutzung in einem Polizeifahrzeug
ebenfalls eine Gefährdungsanalyse/Beur-
teilung und eine entsprechende Freigabe
erfolgen.

Unfalldatenschreiber (UDS) in
Einsatzfahrzeugen der Polizei

Varianten:
1. Bei den E-Calls handelt es sich um

ein Notfallsystem mit GPS, das nach ei-
nem Unfall für die Alarmierung von Hel-
fern sorgt.

2. Beim JDR handelt es sich um einen
elektronischen Fahrtenschreiber, der alle
relevanten Fahrvorgänge über einen län-
geren Zeitraum festhält.

3. Beim ADR werden dagegen die tech-
nischen Vorgänge der letzten 20 Sekunden
vor dem Unfallgeschehen aufgezeichnet.

Der Einsatz von Unfalldatenschreibern
(UDS) in Polizeifahrzeugen ist seit vielen
Jahren ein Reizthema in der Polizei. Die
Pflicht, eine Blackbox mitzuführen, stellt
einen Eingriff in den Datenschutz sowie
in die grundrechtlich geschützte Privat-
sphäre dar. Entsprechende Einschränkun-
gen dürfen nur unter Berücksichtigung
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vor-
genommen werden.

Die Gewerkschaft der Polizei hat sich
in ihrem Verkehrspolitischen Programm
mit den UDS auseinandergesetzt. Hierin
heißt es: „Zur beweissicheren Rekonst-
ruktion von Verkehrsunfällen und somit
zur Rechtssicherheit im Buß-, Straf- und
Zivilgerichtsverfahren, ist der Einbau von
Unfalldatenschreibern in Kraftfahrzeuge
verpflichtend vorzuschreiben.“

Hinsichtlich der Mitbestimmung und
der Einhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmung müssen die Personalräte in
Fällen beabsichtigter Einführungen von

UDS unseren Kolleginnen und Kollegen
zur Seite stehen und dieses sensible The-
ma fachkompetent begleiten.

Die Erfahrungen aus verschiedenen
Pilotversuchen innerhalb der Polizeien
von Bund und Ländern haben nach den
bisherigen Erkenntnissen immer zu einer
deutlichen Reduzierung der Unfallzahlen
mit Einsatzfahrzeugen geführt. Diese Er-
fahrungen dürfen nicht ignoriert werden.

Einfache Handhabung der
Bedienelemente

Bei allen zusätzlichen Einbauten von
technischen Gerätschaften ist, neben ei-
ner obligatorischen Gefährdungsanalyse/
Beurteilung und einem damit verbunde-
nen Erfordernis zur Freigabe, zwingend
darauf zu achten, dass die Bedienbarkeit
übersichtlich und einfach bleibt. Dies gilt
im Besonderen für die während einer Ein-
satzfahrt zu bedienenden Elemente der
optischen und akustischen Signalgeber.

Mobile Sachbearbeitung

Mit Blick auf die permanente, in erster
Linie technische Weiterentwicklung inner-
halb der Polizei, wird der Arbeitsplatz
Funkstreifenwagen noch deutlich stärker
in den Blickpunkt einer arbeitsplatz-
rechtlichen Betrachtung rücken. Einbau
und Handhabung technischer Gerätschaf-
ten bis hin zum vollwertigen Computer-
arbeitsplatz, können nur unter dem Ge-
sichtspunkt „Sicherheit geht vor“ in den
Arbeitsplatz Funkstreifenwagen Einzug
halten.

Der in Brandenburg im interaktiven
Funkstreifenwagen verwendeten mobilen
PC-Technik (Car-PC) sollte in der Fort-
entwicklung besondere Beachtung ge-
schenkt werden.

Das „mobile Büro“ – Besondere An-
forderungen an den Einsatzorten, aus dem
laufenden Tagesgeschäft heraus oder ge-
plante Einsätze fordern ein hohes Maß an
Mobilität. Im Zeitalter moderner Kom-
munikationstechniken sollte sichergestellt
werden, dass unsere Kolleginnen und Kol-
legen über diese längst auf dem Markt
befindlichen Möglichkeiten vor Ort ver-
fügen können. Mobile Navigation in Form
von Rechnertechnik kann in diesem Zu-
sammenhang auch in Kombination mit
einer im Fahrzeug vorhandenen Ver-
bauung für die polizeiliche Sachbear-
beitung erfolgen. Der Vorteil hier läge in
einer einmaligen Erfassung/Installation
der notwendigen Daten für die Sachbear-

50-er Jahre: Polizei-Einsatzwagen vom Typ
BMW 501/3 Foto: Fotoreport BMW AG/dpa

7.3.1963: Porsche für die Polizei – Polizisten
nahmen in Stuttgart sechs neue Wagen vom
Typ 1600 Super in Empfang, die als Funkstrei-
fenwagen bei den Verkehrskommissariaten
der Landespolizei in Nordwürttemberg sowie
in Nord- und Südbaden eingesetzt wurden.

         Foto: Harry Flesch/dpa

1973: Polizeiauto vom Typ VW Käfer 1303.
        Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

1986: Wartburg der Volkspolizei
         Foto: Jürgen Sindermann/dpa

1996: 30 neue Opel-Einsatzfahrzeuge für die
Polizei in Nordrhein-Westfalen.  Foto: obs/dpa
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beitung und eine Mehrfachnutzung zur
Navigation. Erfahrungen aus praktischen
Einsätzen von Sonderkraftfahrzeugen
sind ein erster Schritt hin zur Praxis-
tauglichkeit im Polizeialltag.

Zum sinnvollen Einsatz von Technik
gehört als grundlegendes Element eine
intelligente Lösung für erforderliche
Klapptische im Fond. Einfache Handha-
bung und sichere Verstauung sind Grund-
voraussetzungen. Die serienmäßig ver-
bauten Klapptische haben sich in der Ver-
gangenheit als sehr mangelhaft erwiesen.

Multifunktionale Vans

Die Modellvariante Daimler Benz
„Vito“ (Pilotstudie in Hessen) oder ver-
gleichbare Fahrzeuge haben bereits Ein-
zug in den polizeilichen Alltag gehalten.
Auf der Basis eines Vans haben sich die
Halbgruppenfahrzeuge im Einsatzge-
schehen bewährt. Ein hohes Maß an Mo-
bilität, Ausstattung und Platzkomfort
trägt im Wesentlichen zur Akzeptanz bei.

Im Einsatz auf den Stationen und Re-
vieren im Schicht- und Wechseldienst bie-
tet der Van bei der Durchführung polizei-
licher Aufgaben ein hohes Maß an Kom-
fort. Im Zusammenspiel mit moderner
Kommunikationstechnik kann er zu ei-
nem modernen Einsatzmittel reifen. Beim
Einsatz durch die geschlossenen Einhei-
ten (Bereitschaftspolizei) stößt das Raum-
angebot des Vito allerdings an seine Gren-
zen. Die Notwendigkeit des Mitführens
von persönlicher Schutzausstattung, zu-
sätzlich zum üblichen Einsatzequipment,
schränkt das Platzangebot bei Vans deut-
lich ein. Hier gilt es, Raumvorteile von
Fahrzeugmodellen zu erkennen und die-
se zur Einsatzoptimierung zu nutzen.

Die in vielen Funkstreifenwagen bereits
standardisierte Klimatisierung des Innen-
raumes ist noch lange keine Selbstver-
ständlichkeit in den Mannschaftsfahr-
zeugen der Bereitschaftspolizei. Aber Kol-
leginnen und Kollegen sind oft stundenlan-
gen Einsatzfahrten/Raumstreifen ausge-
setzt. Offene Fenster und Türen sind hier
die einzigen Möglichkeiten, sich frische
Luft zu verschaffen – dies bringt für die
Einsatzkräfte erhebliche Gefahren mit
sich.

Mobile Funktionalität ist möglich

Mit dem Komplettausbau, z. B. auf der
Basis eines Mercedes Sprinter 318 CDI/
V6 mit über 200 PS, könnte die Polizei
über eine rollende Einsatzzentrale verfü-
gen. In der praktischen Erprobung kann

dieses Sonderfahrzeug für besondere Ein-
satzlagen eingeplant, oder als „Nachhol-
fahrzeug“ an Einsatzorte herangeführt
werden. Die in einem solchen Fahrzeug
verbaute Technik muss einem hohen Stan-
dard entsprechen, wobei die Sicherheit am
Arbeitsplatz im Vordergrund steht. Ange-
fangen mit einer „neuen Farbenlehre“ ist
eine auffällige Farbgebung an Front, Heck
und Seitenteilen wesentlicher Bestandteil
für eine frühe Erkennung.

Im Fahrzeuginnern muss jeder Frei-
raum sinnvoll genutzt werden, um neben
den umfangreichen Kommunikations-
möglichkeiten (Funk, Mobilfunk, Fax)
auch über Standardarbeitsplätze (SAP)
mit Drucker verfügen zu können. In Er-
weiterung des SAP muss auch die Nut-
zung einer UMTS-Schnittstelle vorgese-
hen werden, um eine Sachbearbeitung vor
Ort online zu ermöglichen.

Beteiligungsrechte einfordern
und wahrnehmen

Die modernen Arbeitsplätze unserer
Kolleginnen und Kollegen rücken immer
stärker in den Fokus von Arbeitsschutz
bzw. Arbeitssicherheit. Ob stationär in den
Polizeistationen und Revieren oder zu-
künftig in den Einsatzfahrzeugen der Po-
lizei – der moderne Funkstreifenwagen
wird ein vollwertiger Arbeitsplatz sein und
sich in wesentlichen Arbeitsschutz- und
arbeitssicherheitstechnischen Fragen nur
noch unwesentlich von einem herkömm-
lichen, stationären Arbeitsplatz unter-
scheiden.

Nicht nur als Gewerkschaft der Polizei,
sondern als gewählte Vertreter in den Per-
sonalräten, sind wir unseren Kolleginnen
und Kollegen in Fragen zur Gestaltung
von Arbeitsplätzen, der Verhütung von
Dienst- und Arbeitsunfällen und sonsti-
gen Gesundheitsschädigungen im beson-
deren Maße verpflichtet.

Diese Verpflichtung hat uns in der Ver-
gangenheit und wird uns zukünftig, im
Besonderen mit Blick auf die bedeutungs-
volle Entwicklung eines mobilen Arbeits-
platzes, dazu verpflichten, eine aktive, ver-
antwortungsvolle Mitbestimmung im
Rahmen der Personalvertretungsrechte
wahrzunehmen.

Alle Interessierten in der GdP sind
hiermit aufgerufen, unser Positionspapier
weiterzuentwickeln, damit unseren Kolle-
ginnen und Kollegen auch künftig ein mo-
biler Arbeitsplatz zur Verfügung steht, der
den jeweiligen Bedingungen unserer Zeit
entspricht.

Text und Fotos: Lothar Hölzgen
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Im Test: der Opel Zafira
In Hessen wurde auch das Modell Opel Zafira getestet. Stefan Grünewald
vom 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat gemeinsam mit seinen Kolleginnen
und Kollegen eine kurze zusammenfassende Analyse der Erfahrungen vor-
genommen.

Positiv:

Bessere Sitzposition als in vergleichba-
ren Limousinen, Kofferraum ist geräumiger
und besser aufgeteilt Einbau von Navi-
gationsgeräten wird positiv bewertet,
ebenso das serienmäßig verbaute Radio,
Funken durch kleines Mikro und Sprech-
knopf durch den Fahrer ohne Aufnehmen
des Hörers gut möglich, Sitzheizung, neues
Blaulicht (besser erkennbar), Martinshorn
in der Fahrzeugfront verbaut (nicht mehr
so laut im Fahrzeuginneren).

Negativ:

Bedienung der Mittelkonsole mit
Sondersignalen durch den Fahrer nicht
möglich, schlechte Sicht bei Kurvenfahrten
durch die breite A-Säule, schlechte bis kei-
ne Sicht im Rückspiegel durch Kofferraum-
aufteilung und verbautem Gitter, extremes
(gefühltes) Turboloch bei Alarmfahrten (bei
starkem Bremsen und Beschleunigen wird
dies besonders deutlich), schlechtere Stra-
ßenlage als bei Limousinen durch höheren
Schwerpunkt, schlechteres Fahrverhalten
(Vorderreifen drehen schnell durch, da zu
wenig Last auf der Vorderachse), Front-
spoiler zu tief (bei allen Fahrzeugen auf dem
Revier bereits beschädigt), bei dem Zusatz-
strahler auf dem Fahrzeugdach ist die Licht-
ausbeute viel zu gering.

In dem ländlich strukturierten Zu-
ständigkeitsbereich der Polizeistation Weil-

Der Opel Zafira wurde 2007/2008 in Hes-
sen ausgiebig getestet.

Der Kofferraum ist geräumig und gut aufge-
teilt.

Positiv bewertet: Radio und Navi eingebaut

Angenehm: bequemer Einstieg und bessere
Sitzposition

Das Bedienfeld in der Mittelkonsole ist
durch den Fahrer schlecht erreichbar.

Der Frontspoiler sitzt zu tief – er ist bei fast
allen Einsatzfahrzeugen bereits beschädigt.

          Fotos: Lothar Hölzgen

Die Lichtausbeute bei den Zusatzschein-
werfern ist zu gering.

burg kamen Michael Zey und seine Kolle-
ginnen und Kollegen der Dienstgruppe -B-
grundsätzlich zu den gleichen Erfahrungs-
werten. Sie hoben aber zudem die ausrei-
chend gute Motorisierung und ein ausrei-
chendes Platzangebot hervor und waren mit
der Grundausstattung zufrieden. Der deut-
lich bequemere Einstieg in den Zafira wird
als sehr angenehm bezeichnet.

Weniger zufrieden waren sie mit der
komplizierten Unterbringung der MP im
Kofferraum und den ständig klappernden
Geräuschen aus dem Heck des Fahrzeugs.
Verantwortlich hierfür zeichneten eine
schlechte Verbauung und die Tatsache, dass
mitgeführte Gegenstände in den einzelnen
Fächern nicht fixiert werden können und
dort auf glatten Untergründen liegen.

Resümee:

Wenn man in der Bewertung eines Pilot-
versuchs zu dem Ergebnis kommt, dass ein
Fahrzeug grundsätzlich geeignet ist, ein „ge-
eigneter Funkstreifenwagen“ zu sein und
bereit ist, den festgestellten Mängeln zu
Leibe zu rücken, hat man den Sinn und
Zweck eines Pilotversuchs nicht nur er-
kannt, sondern sich dessen besondere Mög-
lichkeiten auch optimal zunutze gemacht.
Wenn man darüber hinaus, wie es in Hes-
sen zurzeit geschieht, die individuellen Ein-
satzmöglichkeiten und die von unseren
Kolleginnen und Kollegen zum Teil sehr
persönlichen Vorzüge eines Fahrzeuges be-
rücksichtigt, so sollte diese Verfahrensweise
auch andere Länder ermutigen, Neues aus-
zuprobieren.

Im Ergebnis des Pilotprojekts plant Hes-
sen eine gestaffelte Beschaffung von Kom-
pakt-Vans und Kombis und trägt somit den
Erfahrungen, Vorstellungen und Wünschen
der Kolleginnen und Kollegen sehr konse-
quent Rechnung.
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Wir wollen einen
rundum sicheren

Arbeitsplatz

Steht es um die Funkstreifenwagen der Polizei schlecht oder
warum hat die GdP zum jetzigen Zeitpunkt ein Positionspapier
zum Thema vorgelegt?

Unser altes Positionspapier ist aus dem Jahr 2000. Damals ging
es noch um grundsätzliche Gedanken zu den Fragen der Leis-
tungsfähigkeit eines Funkstreifenwagens, einem ausreichenden
Platzangebot, der Frage nach aktiver und passiver Sicherheit so-
wie Anthropotechnik und Ergonomie. Die Automobilindustrie
hat sich seither mit großen Schritten weiterentwickelt und trägt
den stetig wachsenden Anforderungen und Wünschen ihrer Kund-
schaft Rechnung. Für uns bei der Polizei war und ist es immer
von großer Bedeutung, wie sicher wir unseren „Arbeitsplatz
Funkstreifenwagen“ gestalten können. Mit den technischen Mög-
lichkeiten von heute und unseren praktischen Erfahrungen seit
Jahrzehnten müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen dabei
unterstützen, dass ihnen das bestmögliche Handwerkszeug – ein
rundum sicherer Arbeitsplatz Funkstreifenwagen – an die Hand
gegeben wird.

Das Ringen um jedes Detail ist mitunter zermürbend, fordert
Hartnäckigkeit und den unbedingten Willen, unsere Haushälter
von der Sinnhaft- und Nachhaltigkeit einer bestimmten Anschaf-
fung zu überzeugen.

Die Rücken- und Wirbelsäulenleiden selbst jüngerer Polizis-
ten, die nicht selten in ihren Schichten 8 oder 10 Stunden im Strei-
fenwagen sitzen, kennen die Verantwortlichen sehr wohl, dennoch
ist es immer noch nicht selbstverständlich, dass gerade in unseren
Streifenwagen, die rund um die Uhr laufen, Autositze verbaut wer-
den, die Mindeststandards für gesundes Sitzen aufweisen. Auch
das unkomplizierte Bedienen von funkwagentypischen Elemen-
ten steht indirekt immer in Verbindung mit Unfallschutz und
Vorbeugung, um nur einige Beispiele von Handlungsbedarf auf-
zuzeigen.

Bund und Länder tun gut daran, zukünftig vor der Anschaf-
fung von Funkstreifenwagen, die praktischen Erfahrungen unse-
rer Kolleginnen und Kollegen noch mehr in den Mittelpunkt zu
stellen. Es gibt Länder, die gehen hier mit bestem Beispiel voran
und haben auch einmal die Kraft, etwas zu erproben – neue Wege
zu gehen.

Wie ist das GdP-Positionspapier entstanden? Welche Erfah-
rungen sind darin eingeflossen?

Als Folge des Antrages C11 beim Bundeskongress 2006 hat
sich die Arbeitsschutzkommission zusammengesetzt und die
Aktualisierung des bestehenden Papiers beschlossen und auf den
Weg gebracht. Das Studium aller Informationen rund um das
Papier „Funkstreifenwagen 2000“ war natürlich Pflicht. Diese
hervorragende Analyse-Arbeit bildete die Grundlage für unser
neues Positionspapier. Nun galt es, die „Praktiker“ so umfassend
wie möglich in die Entwicklung mit einzubinden. Hier in Hessen
habe ich natürlich alle Kontakte zu den Einzeldienststellen ge-
nutzt. Kolleginnen und Kollegen der Reviere in den Städten, klei-
nerer Dienststellen in ländlichen Strukturen und auf den Polizei-
autobahnstationen sind die Erfahrungsträger. Kontakte zu den
Verantwortlichen der Beschaffung und Kolleginnen und Kolle-

DP sprach mit Lothar Hölzgen über Hintergründe des
Positionspapiers „Arbeitsplatz Funkstreifenwagen”.
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gen mit großem Fachwissen waren eben-
falls sehr hilfreich und haben dazu beige-
tragen, dass viel technisches Verständnis er-
langt werden konnte. Nicht zuletzt waren
mehrere Pilotversuche gerade hier in Hes-
sen sehr hilfreich, damit das Bild eines mo-
dernen „Arbeitsplatzes Funkstreifen-
wagen“ in diesem Papier Kontur anneh-
men konnte.

Natürlich hat auch ein reger Austausch
mit allen Bundesländern stattgefunden.
Deren Erkenntnisse und Vorstellungen
flossen in vielen Details in das Positions-
papier ein und haben zu dem guten Ergeb-
nis geführt.

Sind auch internationale Erfahrungen
berücksichtigt worden?

Die Polizeien der europäischen Staaten
haben sehr unterschiedlich ausgeprägte
Detaillösungen für ihre Funkstreifenwagen
gefunden. Diese sind in der Regel nicht
geeignet, sie 1:1 zu übernehmen. Mit Blick
auf die neuen Farben unserer Funkstreifen-
wagen kann man jedoch eine Anlehnung
an internationale Farbgestaltungen nicht
leugnen. In vielen Ländern dominieren die
Signalfarben blau, gelb und rot. Die Über-
nahme der Farbkombination blau und
signalgelb ist einer der wesentlichsten, und
mit Bezug auf die Maxime „Sicherheit vor
optischer Präsentation“, wohl auch eine der
bedeutendsten internationalen Erkennt-
nisse, welche in die Entwicklungen mit ein-
geflossen ist.

Zurzeit sind in Hessen 100 Kompakt-
Vans in praktischer Erprobung. Wird hier
eine mögliche Superversion eines Funkwa-
gens getestet?

Der Pilotversuch in Hessen hatte zum
Ziel die Eignung eines Kompakt-Van gene-
rell zu testen. Fahrzeughöhe, Sitzposition
und Raumangebot unterscheiden sich von
den Limousinen und Kombis. Erfahrungen
zu Fahreigenschaften in Extrem- und
Alltagssituationen sind ebenfalls Erkennt-
nisse, die erlangt werden sollen. Letztendlich
wird die Summe aller Erfahrungen über
eine generelle oder bedingte Eignung Auf-
schluss geben. Bereits heute können wir sa-
gen, dass dieser Fahrzeugtyp sicherlich kei-
ne „Superversion“, sondern eine in Teilbe-
reichen des polizeilichen Alltags sehr ange-
nehme Alternative ist. Die Gewerkschaft
der Polizei hat diesen Pilotversuch aus-
drücklich begrüßt und im Rahmen der Mit-
bestimmung der Beschaffung zugestimmt.
In Fragen der Ausstattung wurden geforder-
te Ausrüstungsgegenstände (z. B. Navi-
gationsgeräte, Winterpaket und Park-
distanzkontrolle) mit aufgenommen.

Der Funkstreifenwagen als Arbeitsplatz
rückt immer stärker in den Fokus von Ar-

beitsschutz und Personalrat. Es ist demzu-
folge eine Selbstverständlichkeit, dass sich
die Gewerkschaft der Polizei mit dieser
Thematik nachhaltig auseinandersetzt.
Dem einen Pilotversuch folgt ein anderer,
Stillstand bedeutet auch an dieser Stelle
Rückschritt. Die Erkenntnisse unserer
Kolleginnen und Kollegen im täglichen

Umgang mit ihrem „Handwerkszeug Funk-
streifenwagen“ müssen fortwährend in die
Entscheidungen für eine Beschaffung und
deren Ausrüstung/Ausstattung mit einflie-
ßen – so müssen wir unsere gewerkschaftli-
che und personalrätliche Kompetenz täglich
aufs Neue sehr ernst nehmen und immer
wieder unter Beweis stellen.

Wenn man es einmal genau betrachtet,
müssten wir eigentlich zu dem Ergebnis
gelangen, dass im weitesten Sinne dem ei-
nen Pilotversuch immer ein weiterer folgt.
Erlangtes Wissen aus unserer Arbeit mit
dem „Arbeitsplatz Funkstreifenwagen“
hat hier in Hessen zu ganz pragmatischen
Entscheidungen der erneuten Fahrzeug-
beschaffung geführt. Ergebnisse sind kom-
promisslos mit eingeflossen. Konkret heißt
dies, dass die aufgeführten Mängel, so gut
es geht, beseitigt werden.

Der Hauptpersonalrat nimmt die Mit-
verantwortung für die Gestaltung unseres
„Arbeitsplatzes Funkstreifenwagen“ an-
haltend wahr und die ersten Erfolge einer
beharrlichen Begleitung tragen bereits
sichtbare Früchte.

Werden ökologische Grundsätze und

Anforderungen an einen modernen Funk-
streifenwagen auch berücksichtigt?

Ökologie ist, spätestens seit die Kosten
für Treibstoffe erheblich gestiegen sind,
natürlich auch bei der Polizei ein Thema.
Nachdem die Automobilindustrie den Die-
selmotor auch aus ökologischen Gesichts-
punkten salonfähig gemacht hat und die
Leistungsfähigkeit dieser Motoren auch
das Anforderungsprofil eines modernen
Funkstreifenwagens erfüllt, stand einer
standardisierten Einführung von Diesel-
kraftfahrzeugen nichts mehr im Wege. Die
Erfahrungen aus den ersten Jahren der
„Dieselgeneration“ lassen ein erstes, posi-
tives Resümee zu.

In den kommenden Jahren müssen wir
die Fortentwicklung alternativer Antriebs-
techniken beobachten. Wenn die Zeit reif
ist, dürfen wir uns dieser Entwicklung nicht
verschließen, werden aber selbstverständ-
lich darauf achten, dass die Polizei zur Er-
füllung ihrer hoheitlichen Aufgaben nicht
ins Hintertreffen gerät.

Wie geht es weiter mit dem Positions-
papier?

Ich denke, wir machen es uns zukünftig
sicherlich leichter, wenn wir Erkenntnisse
aus sich ständig weiterentwickelnden Tech-
niken und die Erfahrungen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen zeitnah in dieses
Positionspapier einfließen lassen. Dadurch
sind wir in der Lage, eine gewisse Aktuali-
tät dieses Positionspapiers sicherzustellen.

Sicherlich werden sich die Länder sehr
unterschiedlich fortentwickeln. Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit machen hier
bestimmte Vorgaben und die in dem
Positionspapier aufgestellten Forderungen
sind keine Utopien von Visionären. Vieles
wird bereits heute von der Industrie ange-
boten und ist „von der Stange“ zu haben.

Intelligent gewählte Ausbauformen kön-
nen z. B. über gewisse Zeiträume von Fahr-
zeug zu Fahrzeug übernommen werden –
man muss nur die Weitsicht und den Wil-
len haben, diese Möglichkeiten in langfris-
tige Planungen mit einzubeziehen. Hier
können Kosten eingespart werden, wenn
man sich modulare Gestaltungsmög-
lichkeiten zunutze macht.

Wir werden gemeinsam mit den Verant-
wortlichen in Bund und Ländern auch in
Detailfragen ins Gespräch kommen. Mit
dem Schwerpunkt Sicherheit müssen wir
vermitteln, dass die Forderungen aus un-
serem Positionspapier gute und sinnvolle
Investitionen in die Zukunft, in die Sicher-
heit und Gesundheit unserer Kolleginnen
und Kollegen sind – Investitionen, die sich
auszahlen werden.

Das Gespräch führte Marion Tetzner

GDP-POSITIONSPAPIER

Lothar Hölzgen, Vorsitzender des GdP-
Bundesfachausschusses Schutzpolizei.
Unter seiner Federführung entstand das
aktuelle Positionspapier.           Foto: privat



8 – 2009 Deutsche Polizei   17

HILFEPROJEKT IN KRIEGS- UND KRISENGEBIETEN

GdP – Partner von „Lachen Helfen e.V.“
Die gute und enge Kooperation zwischen Bundeswehr und Polizei im
Rahmen von Auslandseinsätzen führte zum Entschluss, die Polizei in den
Verein Lachen Helfen e.V., der vormals ausschließlich eine Initiative deut-
scher Soldaten war, zu integrieren. Deutsche Polizistinnen und Polizisten,
von denen viele schon seit Jahren an den Friedenseinsätzen im Ausland
beteiligt sind, machen nun mit bei „Lachen Helfen e.V.“ Beim diesjährigen
Parlamentarischen Abend des VdRBw (Verband der Reservisten der Deut-
schen Bundeswehr e.V.) am 3.3.2009 in Berlin wurde durch einen Hände-
druck zwischen Konrad Freiberg und Roderich Thien, die künftige Partner-
schaft und enge Zusammenarbeit zwischen Lachen Helfen e.V. und der
GdP, symbolisch besiegelt.

„Lachen Helfen e. V.“ ist bei vielen
Polizistinnen und Polizisten kein Fremder
mehr. In den letzten beiden Jahren wurde
der humanitäre Verein bei der Polizei im
Bund und in den Ländern u a. auch des-
halb bekannt, weil er sich an der Finan-
zierung der Mario-Keller-Schule
(www.mario-keller-schule.de) beteiligt.
Die Schule wird im Norden Afghanistans,
in Gedenken an den Karlsruher Polizis-
ten Mario Keller, erbaut. Dieser kam – wie
auch seine beiden Kollegen Alexander
Stoffels (Bundespolizei) und Jörg Ringel
(BKA) – am 15.8.2007 bei einem Anschlag
bei Kabul ums Leben kam.

Entstehungsgeschichte von
Lachen Helfen e. V.

Seit 1996 werden deutsche Soldaten in

internationalen Krisen und Konflikten im
Rahmen friedenssichernder Missionen
der NATO oder der Vereinten Nationen
eingesetzt. In Bosnien und Kroatien ent-
stand die Idee, der Bevölkerung nicht nur
militärische Sicherheit zu garantieren,
sondern auch Unterstützung im humani-
tären Bereich zu gewähren. Neben Brenn-
holz und Bekleidung verteilten die enga-
gierten Soldaten Plüschbären, in der Hoff-
nung, dass die Kinder ihr Lachen zurück-
gewinnen. Aus der kleinen privaten Initi-
ative entstand die Aktion „Lachen Hel-

Mario-Keller-Schule – Baufortschritt Frühjahr 2009. Die Mädchenschule entsteht im Norden
Afghanistans in der Provinz Badakhshan.
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fen“, die die Ursprungsidee der humani-
tären Hilfeleistung durch Soldaten weiter
entwickelte.

1998 wurde die Arbeit der Aktion mit
dem Förderpreis der Robert-Bosch-Stif-
tung ausgezeichnet und aufgrund des ge-
wachsenen Aufgabenumfangs im gleichen
Jahr in den gemeinnützigen Verein „La-
chen Helfen e. V.“ überführt. Der Verein
ergänzt vor Ort ganz gezielt die Arbeit der
großen Hilfsorganisationen, vor allem in
den Regionen, die von diesen nicht er-
reicht oder aus anderen Gründen nicht ab-
gedeckt werden können.

Mehr als 500 Einzelprojekte konnten
in 12 Jahren Vereinsarbeit erfolgreich ab-
geschlossen werden. Dazu zählen kleine-
re Sofortmaßnahmen wie das Besorgen
und Verteilen von Schuhen, Decken, Män-
teln und länger laufende Planungs- und
Baumaßnahmen wie die Sanierung von
Schulen, Waisenhäusern oder Hospitälern.
Der Anstoß zur Realisierung solcher Pro-
jekte erfolgt fast immer durch Soldaten
im Einsatz, nun
auch von Polizist-
innen und Polizis-
ten, die bei Pa-
trouillenfahrten
und durch gezielte
Erkundung vor Ort
auf besondere Not
und gravierende
Missstände auf-
merksam werden.
Allerdings werden
derzeit keine Sach-
spenden ins Ein-
satzland transpor-
tiert, um den Auf-
bau der Wirtschaft
– insbesondere der Kleinbetriebe – nicht
zu gefährden.

In Afghanistan fördert „Lachen Helfen
e. V.“ vor allem die Errichtung von Schu-
len und sogenannten Basic Health Cen-

tern. In einem Land, in dem Analphabe-
tentum ein sehr großes Problem darstellt,
sind Investitionen in Bildung und medizi-
nische Einrichtungen die beste Armuts-
prävention und die beste Vorsorge gegen
Fanatismus, Terrorismus und Gewalt.
Insgesamt hat „Lachen Helfen e. V.“ in
den über 10 Jahren seit Vereinsgründung
rund 1,5 Millionen Euro Spendengeld ein-
genommen.

Mit der humanitären Unterstützung
verknüpft der Verein auch die Hoffnung,
dass die Bundeswehr und die Polizei, die
oftmals unter schwierigen Umständen Si-
cherheit schaffen und Wiederaufbauhilfe
leisten, nicht als Besatzer geduldet, son-
dern als Partner begrüßt werden.

Erstes Projekt nach Ein-
beziehung der Polizei

in „Lachen Helfen e. V.“

„Lachen Helfen e. V.“ hat sich bereit

erklärt, das erste Projekt zu unterstützen,
welches von im Ausland eingesetzten
Polizeibeamtinnen und -beamten vorge-
schlagen wird. Das deutsche Polizei-
beraterteam in Afghanistan setzt sich für
eine Erweiterung einer Schule in Ala

Chapan – durch einen Anbau mit sechs
Klassenzimmern – ein.

Die Ortschaft Ala Chapan liegt in der
Nähe von Mazar e Sharif. An dieser Schule
werden derzeit 2.300 Jungen und Mäd-
chen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren
in drei Schichten durch 45 Lehrer und
Lehrerinnen unterrichtet. Das Bildungs-
niveau sowie das Engagement der Leh-
rer und des Direktors sind als herausra-
gend zu werten. Die Schule besteht aus
einem Altbau mit fünf Klassenzimmern,
die stark sanierungsbedürftig sind. Diese
Räume sind in starkem Maße einsturz-
gefährdet. Darüber hinaus gibt es einen

Neubau mit fünf Klassenzimmern und ei-
nem Computer-Ausbildungsraum sowie
fünf Schulzelten.

Das Hauptziel ist es, durch Erweiterung
des Neubaus in Verbindung mit der Sa-
nierung des alten Gebäudes, die stark ver-
witterten Schulzelte aus der Nutzung zu
entfernen. Diese Maßnahme soll insbe-
sondere für Mädchen die Bildungs-
möglichkeiten weiter steigern.

Die Auftragsvergabe soll durch Aus-
schreibungen erfolgen. Das Ausschre-
ibungsverfahren beginnt mit der Geneh-
migung des Projekts. Die Baugesamt-
summe wird 75.000 Euro betragen, davon
sind 20.000  bereits vorhanden. Die Bau-
aufträge werden an zwei afghanische Un-
ternehmen vergeben, wodurch die lokale
Wirtschaft gefördert wird.

Unterrichtsbedingungen

Lernen ist wichtig.
   Fotos: Lachen Helfen e. V.

Schule in Ala Chapan
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Post aus Kabul
 Polizeihauptkommissar Dirk Fütterer

ging im März 2007 für ein Jahr als Bera-
ter des Polizeichefs von Kabul nach Af-
ghanistan und half beim Aufbau von Pro-
jekten für die afghanische Polizei. Wäh-
rend dieser Zeit hat der junge Polizist
zahlreiche E-Mails an seine Familie, die
Kollegen und Freunde in Deutschland
geschrieben, um von seinem Alltag, sei-
nen Aufgaben und dem Leben in Afgha-
nistan zu berichten. Diese Briefe sind jetzt
als Buch erschienen.

Lebendig und schnörkellos, mit hellwa-
chem Blick und viel Humor erzählt Dirk
Fütterer von diesem für ihn sehr wichti-
gen Jahr: Er spielte als einziger Auslän-
der in der afghanischen Fußballliga, orga-
nisierte gemeinsam mit Kollegen einen
Weihnachtsmarkt im Camp, weil er die
vorweihnacht-
liche Atmosphäre
auch in Kabul
nicht missen woll-
te, und schloss
Freundschaften
mit afghanischen
Kollegen. Er
musste aber auch
hautnah erleben,
dass die Sicher-
heitslage in Af-
ghanistan noch
immer durch Gewalt und Terror geprägt
ist. Dirk Fütterer wird niemals den
15. August 2007 vergessen, als sein Kolle-
ge Mario Keller aus dem Polizeipräsidi-
um Karlsruhe und zwei weitere deutsche
Polizisten bei einem Anschlag in Kabul
ums Leben kamen.

Die privaten Dokumente zeichnen ein
einfühlsames Bild von dem fernen Land
am Hindukusch und zeigen die Arbeit der
Einsatzkräfte vor Ort. Seine Berichte sind
nicht nur eine spannende, sondern auch
eine unterhaltende Lektüre für alle, die
sich aus erster Hand über das Alltagsleben
deutscher Polizisten in Afghanistan infor-
mieren möchten.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf dieses
Buches unterstützt Dirk Fütterer den Bau
der „Mario Keller Schule“ in Afghanis-
tan, die nach seinem getöteten Kollegen
Mario Keller benannt ist.

Post aus Kabul – Mein Jahr als
deutscher Polizist in Afghanistan,
Dirk Fütterer, Aqua-Verlag, 2008,
80 Seiten, ISBN 978-3939341024,
9,90 Euro

Waisenhaus in Feyzabad

Das deutsche Polizeiberaterteam enga-
giert sich darüber hinaus für den Bau ei-
nes Waisenhauses in Feyzabad. Sobald
hierfür ein Grundstück gefunden ist, kann
mit der Planung begonnen werden. Auch
in diesem Fall „baut“ man auf die Unter-
stützung von „Lachen Helfen e. V.“ Das
staatliche Waisenhaus Feyzabad befindet
sich derzeit in einem zweistöckigen Hin-
terhaus an der Hauptdurchfahrtsstraße in
Feyzabad. Es ist in Privatbesitz und wur-
de durch das Department of Social Affairs
angemietet.

Der Mietvertrag wurde aus wirtschaft-
lichen Beweggründen durch den Vermie-
ter gekündigt. Nach dem Willen des Ver-
mieters soll das Waisenhaus in Kürze das
Gebäude räumen, obwohl keine Alterna-
tiven zur Verfügung stehen – insofern be-
steht dringender Handlungsbedarf. In
dem Waisenhaus befinden sich momentan

100 Jungen und 20 Mädchen im Alter zwi-
schen 3 und 18 Jahren. Mit dieser Anzahl
von Kindern und Jugendlichen ist das Wai-
senhaus völlig überbelegt.

Seitens des GPPT (German Police
Project Team) in Feyzabad wird vorge-

schlagen, ein Waisenhaus mit circa 20
Schlafräumen, einem Aufenthaltsraum/
Kantinenbereich, zwei Klassenräumen,
einem Lehrerzimmer, einem Direktoren-
zimmer, einer Küche, einer entsprechen-
den Anzahl von Lagerräumen sowie ei-
nem Latrinengebäude in Feyzabad zu
bauen. Das geplante Waisenhaus soll
mindestens für rund 150 Kinder und Ju-
gendliche aus der Provinz Badakhshan
Platz bieten. Die Zuständigkeit liegt nach
ihrer Fertigstellung bei der Regierung,
vertreten durch das Department of Social
Affairs. Mit der Maßnahme soll dauerhaft
eine neue und unabhängige Einrichtung
geschaffen sowie eine entscheidende Ver-
besserung der Lebensbedingungen für die
Waisen in der Provinz Badakhshan erzielt
werden.                        Bernhard Lohner

Wer sich über die zahlreichen und oft
prominenten Spendengeber von „Lachen
Helfen e. V.“ informieren möchte, kann
sich unter www.lachen-helfen.de kundig
machen.

Und wer sich selbst mit einer Spende
an der humanitären Hilfe des Vereins be-
teiligen möchte, nutze bitte die folgende
Bankverbindung:

Spendenkonto Lachen Helfen e. V.
Stichwort
Sparkasse Essen
Kontonummer: 4310900
Bankleitzahl: 360 501 05

Der Erste Polizei-
hauptkommissar
Bernhard Lohner,
stellvertretender
Leiter der Bun-
despo l i z e i i n -
spektion Karls-
ruhe, unterstütz-
te von Beginn an
die Aktivitäten
von Lachen Hel-
fen e.V. Er war Vorgesetzter von Alexander Stof-
fels und betreute nach dem Anschlag dessen
Familie. Naheliegend für ihn war auch die
Kontaktaufnahme mit der Lebensgefährtin und
der Familie von Mario Keller.
Angetan von der Idee, die Polizei in den Verein
zu integrieren, erklärte er sich bereit, im Vor-
stand mitzuwirken, um u. a den Bundesinnen-
minister Dr. Schäuble und den GdP-Bundesvor-
sitzenden Konrad Freiberg als Schirmherren zu
gewinnen.
„Polizisten und Soldaten haben eine schwieri-
ge Aufgabe in Afghanistan zu bewältigen.
Darüber hinaus müssen sie sich mit stark be-
lastendem Elend auseinandersetzen. Umso
wichtiger ist es deshalb, dass sie Unterstützung
erfahren, wenn es um die Linderung von Not
geht – insbesondere wenn sie Kinder betrifft.“

Waisenhaus Feyzabad – einzige Toilette und
Waschgelegenheit;

HILFEPROJEKT IN KRIEGS- UND KRISENGEBIETEN

Küche im Waisenhaus Feyzabad
      Fotos (2): GPPT
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Management in die Qualitäts-„Freiheit“
In der Juli-Ausgabe „Deutsche Polizei“ wurde unter der Überschrift „Sys-
tematisch überfordert“ über die Ergebnisse neuer Managementmethoden
berichtet. Ich kann die dort zitierten Erkenntnisse aus der Wirtschaft für
den öffentlichen Dienst nur bestätigen.

In meiner Behörde, dem Landesamt für
Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Berlin (LABO) gibt es seit mehreren Jah-
ren eine funktionierende Kosten- und
Leistungsrechnung. Es werden Ziele ver-
einbart und Qualitätsmaßstäbe festgelegt.
So weit so gut, aber...

Die Kostenrechnung hilft uns über-
haupt nicht für die Haushaltszuweisung;
da geht es strikt kameralistisch zu (hier
gibt´s einen Unterschied zur Wirtschaft).
Sie bewahrt uns also auch nicht vor
Personaleinsparungen in Bereichen, in
denen wir kostendeckend arbeiten.

Das was aber ganz schlimm ist, ist die
Zielsetzung und die damit verbundenen
Qualitätsindikatoren und zwar nicht, weil
sich die Führungskräfte keine Mühe ge-
ben das ordentlich zu machen, sondern
weil die eigentlich wesentlichen Indikato-
ren offensichtlich nur wenig „sexy“ sind.
Sie sind schwierig mit Zahlen zu belegen
und die Wirkung der gesunkenen Quali-
tät ist erst sehr viel später spürbar. Aber
da, wo etwas zu erkennen ist, nämlich re-
gelmäßig an der Länge der Wartezeiten,
kommt von außen auch keine Hilfe. Wir
strukturieren um, um, um, …! Mittlerweile
haben wir alle nicht nur Arbeit, sondern
auch „´n Projekt“.

Ich will dies am Beispiel der zu uns ge-
hörenden Zulassungsstelle verdeutlichen.
Mit Zunahme des motorisierten Straßen-
verkehrs ist man überall auf der Welt zu
dem Schluss gekommen, dass es zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung notwendig ist, die Zulassung
von motorisierten Fahrzeugen für den öf-
fentlichen Straßenverkehr zu regeln, weil
mit Fahrzeugen erheblicher Schaden an
Leben, Gesundheit und Eigentum ande-
rer unbeteiligter Menschen angerichtet
werden kann. Mit dieser Regelung sollen
deshalb vier Dinge erreicht werden:
1. Ich will, dass sichere Fahrzeuge am Stra-

ßenverkehr teilnehmen. Deshalb gibt´s
die allgemeine Betriebserlaubnis und
den TÜV.

2. Ich will, dass ich jemanden ausfindig
machen kann, der einen Schaden ange-
richtet hat. Deshalb muss jedes Fahr-
zeug registriert werden und bekommt
ein amtliches Kennzeichen.

3. Ich will, dass ggf. der Schaden bezahlt
werden kann. Deshalb muss jedes Fahr-
zeug mit einer Mindestsumme versi-
chert sein.

4. Ich will, dass die öffentlichen Aufwen-
dungen für Straßenbau etc. finanziert
werden. Deshalb werden Kfz-Steuern
erhoben.

Das alles ist gesetzlich geregelt und
müsste massive Auswirkungen auf die
Ziele der Zulassungsstelle haben. Nicht
gesetzlich geregelt ist die Wartezeit für das

Publikum, wenn es sein Fahrzeug zulas-
sen muss.

Was findet sich in den Zielen wieder
und wird auch in Vergleichsringen mit
anderen Zulassungsstellen verglichen?
Kundenzufriedenheit, Wartezeit, Bear-
beitungszeit, Kostendeckungsgrad, Fälle
und Maßnahmen pro Vollzeitstelle, Mit-
arbeiterzufriedenheit.

Das sind sicher alles wichtige Steue-
rungskennzahlen: Sie haben aber mit dem
Sinn der Zulassung eigentlich nichts zu
tun.

Das bedeutet für die Beschäftigten:
Wichtig ist die kurze Wartezeit, also alle
Mann in die Kundenbedienung und da-
mit in die Erteilung der Genehmigung ein
bestimmtes Fahrzeug für den Gebrauch
auf öffentlichem Straßenland zuzulassen.
Fast keine/r beschäftigt sich mehr mit der
Überprüfung der Genehmigung nach Er-
teilung, also ist das Ziehen von Konse-
quenzen aus nicht bezahlter Steuer und
Versicherung, Halterwechsel und Fahr-
zeugen mit Mängeln nur zweitrangig.

Wenn aber der Sinn meines Tuns in
meinen Zielen nicht berücksichtiget wird,
wie soll da Arbeitszufriedenheit entste-
hen? Und was soll man von einem staatli-

chen Organ halten, das die Umsetzung der
Gesetze nicht in seine Ziele aufnimmt?

Aber warum wird das nicht gemacht?
Gerügt wird man ja immer noch, wenn
man dabei erwischt wird, ein Gesetz nicht
richtig anzuwenden. Es liegt wohl daran,
dass es schwierig ist, Kennziffern für
Gesetzestreue zu finden. Die Auswirkung
von „nachlässiger“ Behördenarbeit ist
eben nicht an der nachlassenden Nachfra-
ge für ein Produkt oder der Schnelligkeit
und Freundlichkeit der Beschäftigten ab-
zulesen. Sie schlägt sich auch nicht sofort
in chaotischen Zuständen im öffentlichen
Leben wieder. Es muss sich also wohl je-
mand dazu bekennen, die Gesetze auch
umsetzen zu wollen. Dazu bedarf es einer
ordentlichen Aufnahme der gesetzlich
notwendigen Arbeitsschritte, einer Erhe-

bung der mittleren Bearbeitungszeiten (ist
mittlerweile auf Seite des Dienstherren
zum Schimpfwort avanciert, aber nicht
mehr bei den Beschäftigten) und einer
daran ausgerichteten Personal- und
Technikausstattung.

Ein neues Projekt, bei dem wieder nur
die Symptome aufgegriffen und verändert
werden, aber nichts am grundsätzlichen
Problem verbessert wird, hilft politisch
Handelnden vorzutäuschen, die Macher/
innen zu sein. Es ist ansonsten aber nur
Augenwischerei, und was viel schlimmer
ist, es führt zu Demotivation und psychi-
schen wie physischen Erkrankungen und
am Ende zu Staatsverdrossenheit.

Die Qualität von Gesetzen misst sich
an Ihren Werten. Wenn die Werte sich
ändern, muss man die Gesetze auch än-
dern oder abschaffen. Wenn sie aber die
gewollten Werte verkörpern, dann muss
man mit allen Konsequenzen dazu stehen.
Denn Freiheit ist ein hohes Rechtsgut
aber mit Qualitäts-„Freiheit“ nicht zu er-
reichen!

Übrigens, seit Wochen müssen wir die
Zulassungsbehörde vorzeitig schließen,
weil wir mit dem vorhandenen Personal
nicht mal mehr das Ziel „Kurze Wartezei-
ten“ erreichen.                       Rita Grätz

Foto: Dieter Großhans
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Polizeibeamter muss sich nicht
zusätzlich persönlich entschuldigen

Die Weigerung eines Polizeibeamten
sich zu entschuldigen, rechtfertigt dann
keine dienstliche Missbilligung, wenn
bereits eine Entschuldigung der Dienst-
stelle erfolgt ist und der Bürger ohne
nachvollziehbaren Grund auf einer per-
sönlichen Entschuldigung des Beamten
besteht. Dies hat das Verwaltungsgericht
Koblenz entschieden (Urteil vom
14.10.2008, Az.  6 K 231/08.KO).

Der Kläger ist Polizeibeamter im Be-
reich der Polizeidirektion Neuwied. An-
lässlich eines Telefonats kam es zu einem
Missverständnis, als die Anruferin wegen
eines eingehenden Notrufs in die Warte-
schleife gestellt werden musste. Auf die
Beschwerde der Frau entschuldigte sich
der Dienststellenleiter der Polizei-
inspektion hierfür. Der Bürgerin war das
nicht genug. Sie verlangte eine persönli-
che Entschuldigung des Klägers. Der Klä-
ger lehnte dies mit der Begründung ab, das
Gespräch sei unglücklich verlaufen. Er
habe sich aber nicht ungebührlich verhal-
ten. Von daher sehe er keinen Grund für
eine Entschuldigung, zumal dies seitens
der Dienststelle bereits geschehen sei.
Daraufhin wurde gegenüber dem Kläger
eine beamtenrechtliche Missbilligung aus-
gesprochen, die in dessen Personalakte
aufgenommen wurde. Hiermit war der
Kläger nicht einverstanden und erhob
nach erfolglosem Widerspruchsverfahren
Klage.

Das VG Koblenz gab der Klage statt.
Die Missbilligung, so die Richter, sei
rechtswidrig, da sich der Kläger durch sein
Verhalten keiner Dienstpflichtverletzung
schuldig gemacht habe. Das Ansehen der
rheinlandpfälzischen Polizei, zu dessen
Wahrung jeder Polizist verpflichtet sei, sei
durch die Weigerung des Klägers, sich bei
der betroffenen Bürgerin persönlich zu
entschuldigen, nicht beeinträchtigt wor-
den. Selbst wenn die Außendarstellung
der Polizei und damit deren Ansehen
durch das Telefonat beeinträchtigt worden
seien, habe der Dienststellenleiter diese
Beeinträchtigung bereits bereinigt. Denn
er habe sich bei der Anruferin für den Vor-
fall entschuldigt. Eine persönliche Abbit-
te könne die Anruferin angesichts des in
Frage stehenden Vorfalls nicht mehr ver-
langen.

Da aber die Fürsorgepflicht einem
Dienstherrn gebiete, seine Beamten vor
unberechtigten Forderungen eines Drit-
ten zu schützen, könne der Dienstherr von
dem Kläger auch keine weitere Entschul-
digung erwarten.

Zudem stehe die Erteilung der Miss-
billigung auch außer Verhältnis zum ei-
gentlichen Anlass. Der Beklagte gehe
selbst davon aus, dass das Verhalten des
Klägers nicht zu beanstanden gewesen sei.
Dieser hätte sich lediglich für die Wirkung
des Gesprächs entschuldigen sollen.

In einer solchen Situation sei der Aus-
spruch einer förmlichen Missbilligung, die
sich auch in der dienstlichen Beurteilung
des Beamten niederschlagen könne, über-
zogen und damit unverhältnismäßig, wenn
das Verhalten eines Beamten – wie hier –
zuvor nicht beanstandet worden sei.

Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft

Vielfach bestehen dienst- und arbeits-
rechtliche Verpflichtungen für einen Be-
reitschaftsdienst oder eine Rufbereit-
schaft, was zu der Frage führt, was damit
gemeint ist. Dazu hat sich das Bundes-
verwaltungsgericht im Urteil vom
22.1.2009 – 2 C 90/07 – geäußert. Danach
gehört eine Verpflichtung zu ungünstigen
Zeiten nicht zur Rufbereitschaft. Ruf-
bereitschaft ist das Bereithalten des hierzu
Verpflichteten in seiner Häuslichkeit oder
das Bereithalten an einem von ihm anzu-
zeigenden und genehmigten Ort seiner
Wahl, um bei Bedarf zu Leistungen sofort
abgerufen werden zu können.

Hinsichtlich des Bereitschaftsdienstes
kann nicht die Auffassung vertreten wer-
den, er erfordere stets eine wache Auf-
merksamkeit im Zustand der Entspan-
nung. Dieses Verständnis des Bereit-
schaftsdienstes ist zu eng. Für die Abgren-
zung des Bereitschaftsdienstes von der
Rufsbereitschaft kommt es allein darauf
an, ob der Verpflichtete sich an einem vom
Dienstherrn bestimmten Ort außerhalb
des Privatbereichs zu einem jederzeitigen

Handy-Nutzung am Steuer

Eine verbotene Benutzung eines
Mobiltelefons durch einen Fahrzeug-
führer liegt nach einer aktuellen Entschei-
dung des 2. Senats für Bußgeldsachen des
OLG Hamm nicht vor, wenn das Fahrzeug
vor einer Rotlicht zeigenden Ampel steht
und der Motor ausgeschaltet ist. Das
Oberlandesgericht hat damit ein Urteil
des Amtsgerichts Iserlohn, das den Fah-
rer noch zur Zahlung einer Geldbuße in
Höhe von 40 Euro verurteilt hatte, aufge-
hoben und den Fahrer freigesprochen.

Nach den der Entscheidung zugrunde-
liegenden Feststellungen hatte sich der
Fahrer mit dem von ihm geführten Pkw
einer Rotlicht zeigenden Ampel in Hemer
genähert. Da die Ampel rot zeigte, schal-
tete er den Motor ab, nahm dann sein
Mobiltelefon und telefonierte kurz mit
einem Bekannten. Sodann beendete er
das Telefongespräch. Anschließend schal-
tete die Ampel auf grün. Der Fahrer star-
tete den Motor und fuhr weiter.

Nach Auffassung des OLG-Senats liegt
kein Verstoß gegen § 23 Abs. 1a der Stra-
ßenverkehrsordnung vor, wonach einem
Fahrzeugführer die Benutzung eines
Mobiltelefons untersagt ist, wenn er
hierfür das Mobiltelefon aufnimmt oder
hält.

Dieses Verbot gilt nämlich nicht, wenn
das Fahrzeug steht und der Motor ausge-
schaltet ist. Eine Auslegung der Vorschrift,
dass dem Ausschalten des Motors eines
vor einer Rotlicht zeigenden Ampel ste-
henden Kraftfahrzeugs keine Bedeutung
beizumessen sei, stelle eine nicht zulässi-
ge Ausdehnung der Bußgeldbewehrung
zu Lasten des Betroffenen dar.
OLG Hamm, Az. 2 Ss OWi 190/07

unverzüglichen Einsatz bereitzuhalten
hat, wenn erfahrungsgemäß mit einer
dienstlichen Inanspruchnahme zu rechnen
ist. Bereitschaftsdienst kann also durchaus
Ruhephasen enthalten.

Dr. Otto
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Sommer, Urlaub, Zeit zum Ausspannen – wer sich dennoch ein wenig mit
der Geschichte und Gegenwart seiner Gewerkschaft beschäftigt, hat die
Chance, einen unserer attraktiven Preise zu gewinnen. Also: mitmachen!

Als sich am 13.
und 14. Septem-
ber 1950 in Ham-
burg die Vertreter
der „Interessen-
gemeinschaft der
P o l i z e i b e a m -
tenbünde der bri-
tischen Zone und
Westberlins“ zu-
sammenfinden,
haben sie ein Ziel:
Sie gründen die
Gewerkschaft der

Polizei. Eine Gewerkschaft, die immerhin
in ihrer ersten Stunde schon gleich 45.000
Mitglieder zählt. Zunächst versammeln
sich unter diesem jungen Dach die
Polizeibeschäftigten der britischen Zone
und Westberlins.
Doch die weitere Richtung ist eindeutig:
Die GdP strebt eine Ausdehnung auf das
gesamte Bundesgebiet an.
1. Wie hieß der erste Vorsitzende der
   GdP?
      a) Werner Kuhlmann
      b) Lars Hammer
      c) Fritz Schulte

Um die Mitglie-
der der jungen
Gewerkschaft in-
formieren zu
können, hat die
GdP in den Län-
dern bereits Mit-
g l i e d e r z e i t -
schriften heraus-
gegeben.
2. Wann erschien

die Mitglieder-
zeitschrift der Gewerkschaft der Poli-
zei bundesweit erstmals unter dem Ti-
tel  DEUTSCHE POLIZEI?

       a) am 1. Dezember 1951
       b) am 1. Januar 1952
       c) am 1. Juni 1952

Die GdP hat sich vehement für eine ge-
rechte und angemessene Bezahlung in der
Polizei ausgesprochen.
3. Ab wann wurde an Polizeibeamtinnen

und Polizeibeamte eine finanzielle Ent-
schädigung für angeordnete Mehrarbeit
gezahlt?

      a) 1969   b) 1972   c) 1975

Seit ihrer Gründung im Jahre 1950, hatte
sich die GdP bemüht – und schließlich
kommt endlich der Erfolg: Die Gewerk-
schaft der Polizei wird Mitglied im Deut-
schen Gewerkschaftsbund. Dafür votieren
auf einem Außerordentlichen Delegier-
ten-Kongress in Berlin 207 von 229
Stimmberechtigten.

Zuvor hatte der DGB-Bundesausschuss
die Aufnahme beschlossen.

GDP-FAKTEN: WER KENNT SICH AUS?

4.  Wann wird die GdP Mitglied im Deut
 schen Gewerkschaftsbund?

      a) 1972   b) 1978   c) 1981

1966 wird die
JUNGE GRUP-
PE in der GdP ge-
gründet. Damit
entspricht die Ge-
werkschaft der
Entwicklung, dass
immer mehr jün-
gere Mitglieder
beitreten. Für sie
soll die JUNGE
GRUPPE (GdP)
ein besonderes Fo-
rum zur aktiven
Teilnahme am
Gewerkschafts-
leben bieten.
5.  Wer wird der erste Vorsitzende der
    JUNGEN GRUPPE (GdP)?
      a) Fritz Trekel
      b) Horst Geier
      c) Lothar Meiners

Nach der Wiedervereinigung und
Hauptstadtverlagerung nach Berlin ist
auch die GdP in Berlin präsent.
6. Wann wird die Bundesgeschäftsstelle

der GdP in Berlin offiziell eröffnet?
      a) am 1. Januar 2000
      b) am 1. Juni 2001
      c) am 1. April 2002

1982 erhält die Frauenarbeit in der GdP mit
dem Bundesfachausschuss Frauen eine ei-
gene Struktur. Die Vorsitzende hieß Klara
Herrmann und hatte Sitz und Stimme im
GdP-Bundesvorstand. Die Frauengruppe
(Bund) ging aus dieser Struktur hervor und
wurde 1992 auf dem Satzungskongress in
Braunschweig  förmlich begründet.
7.  Wie hoch ist der Frauenanteil in der

 GdP heute?
      a) ca. 10 Prozent
      b) ca. 22 Prozent
      c) ca. 50 Prozent

Alle vier Jahre stellt die GdP mit einem
ordentlichen Bundeskongress die Wei-
chen für die kommende Arbeit.
8.  Wann und wo findet der nächste or-

 dentliche Bundeskongress der GdP
 statt?

      a) Dezember 2009 in Dresden
      b) November 2010 in Berlin
      c) März 2011 in Kassel

Der erste Vorsitzende
der GdP

Der erste Vorsitzende
der JUNGEN GRUPPE

Hier die Fragen:
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GDP-FAKTEN: WER KENNT SICH AUS?

Das sind die Preise:
1. - 3. Preis:  SEK-
E i n s a t z t r o l l e y
(Mehler Law En-
forcement), Ein-
satzstiefel Ranger
GSG9-S (HAIX),
Sonnenbrille M-
Frame Array
(Oakley)

4. - 13. Preis: Ta-
s c h e n l a m p e
NexTorch T9
(Mehler Law En-
forcement), Nost-
algie Radio, Multi-
tool Werkzeug,
Edelstahl Ther-
mosflasche, Rei-
senthel Laptop-
tasche, Reisenthel
S t o c k s c h i r m ,
Ta s c h e n s c h i r m
Orange, Taschenschirm Schwarz, Outdoor
Set, Freizeittasche

Einsendeschluss:

Die Gewinner geben wir in der Oktober-
Ausgabe bekannt.

Schickt Eure Lösungen unter dem Kenn-
wort „Preisausschreiben“ an:

Gewerkschaft der Polizei
Redaktion DEUTSCHE POLIZEI
Stromstr. 4
10555 Berlin

oder per
E-Mail: gdp-redaktion@gdp-online.de
Telefax: 030 - 39 99 21 - 200

Sollten mehr richtige Lösungen eingehen,
als Gewinne bereitstehen, entscheidet das
Los. Eine Barauszahlung, Auszahlung in
Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist
nicht möglich.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
hauptamtlich Beschäftigte der Gewerk-
schaft der Polizei. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

2. September 2009
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Seit dem 11. September 2001 wird die sicherheitspolitische Diskussion
nahezu weltweit durch den Terrorismus dominiert. Die Schatten des
World Trade Centers zeigten ihre Auswirkungen schnell, unmittelbar und
bedrückend für die gesamte westliche Welt. Die für viele Menschen un-
vorbereitet sichtbar gewordenen terroristischen Netzwerke führten zu ei-
ner völlig neuen Bewertung der Sicherheitslage. Folgeanschläge auf den
Inseln Djerba und Bali, in Moskau, Beslan, Riad, Madrid und London ta-
ten ein Übriges und veränderten die allgemeine Einschätzung der
Sicherheitslage nachhaltig.

TERRORISMUS

Dabei handelt es sich bei diesem
menschenverachtenden Vorgehen kei-
nesfalls um ein neues Phänomen. So war
z. B. Anfang der siebziger Jahre die innen-
politische Lage in der Bundesrepublik
Deutschland durch den Linksterrorismus
geprägt. Mordanschläge der zunächst als
„Baader-Meinhof-Bande“ bezeichneten
„Roten-Armee-Fraktion“ (RAF) und

anderer Gruppierungen wie der „Revo-
lutionären Zellen“ (RZ) stellten die
Hauptbedrohung dar, wenngleich es auch
schon damals Terroranschläge internati-
onalen Zuschnitts gab. Erst mit der Auf-
lösungserklärung vom 20.4.1998 ging die
Geschichte des RAF-Terrorismus zu
Ende. Diese Zeit wird durch das Buch
„Der Baader Meinhof Komplex“ von

Stefan Aust, den darauf aufbauenden Ki-
nofilm und den ARD-Film „Mogadischu“,
verschiedene Biografien, die öffentlich
geführte Diskussion über die Freilassung
von Christian Klar und anderen ehemali-
ger RAF-Terroristen sowie aktuell durch
neu publizierte Erkenntnisse zum Tod von
Benno Ohnesorg ständig präsent gehal-
ten.

Der Fachbereich Polizei der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Dienstleistung
Schleswig-Holstein (FHVD) hat dem
Themenkreis „Terrorismus: Bedrohung
für die freiheitliche Welt!“ einen beson-
deren Stellenwert eingeräumt und am
14.5.2009 in einer Sonderlehrveran-
staltung der Reihe „60 Jahre Grundge-
setz“ die Frage diskutiert, ob die westli-
chen Demokratien der Herausforderung
durch den Terrorismus gegenwärtig und
zukünftig gewachsen sind bzw. gewachsen
sein werden. In dieser Veranstaltung ging
es auch um einen Rückblick auf den RAF-
Terror der siebziger Jahre, insbesondere
vermittelt durch Jürgen Vietor, dem ehe-
maligen Copiloten der am 13.10.1977 ent-
führten Lufthansa-Maschine „Landshut“.

Das folgende Gespräch mit ihm führ-
ten Dr. Susanne Kischewski und Julia
Brenneisen:

Gespräch mit dem ehemaligen Copiloten der entführten
Lufthansa-Maschine „Landshut“, Jürgen Vietor

„In einer solchen Situation
gibt es keine Helden!“

14.10.1977: Die entführte Lufthans-Boing „Landshut” steht auf dem Rollfeld des Flugplatzes von Dubai.                           Foto: UPI/dpa
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Herr Vietor, Sie haben im November
2008 in einer Talkshow bei Anne Will vor
einem Millionenpublikum von der Ent-
führung der Lufthansa-Maschine „Lands-
hut“ berichtet. Was hat Sie bewogen, auch
zu uns in den Fachbereich Polizei der
FHVD Schleswig-Holstein zu kommen?

Also, im Grunde bin ich nicht einmal
ein Fan von Talkshows. Daher hatte ich
die Einladung von Frau Will auch
zunächst abgelehnt. Als ich aber hörte,
dass auch einer der beteiligten GSG 9-
Beamten, die Geisel Diana Müll und der
damalige Innenstaatssekretär Gerhart
Baum kommen würden, entschloss ich
mich doch, an der Sendung teilzunehmen.
Hinzu kam, dass gerade die Begnadigung
des RAF-Terroristen Christian Klar dis-
kutiert wurde. Meine Intention ist es, als
Zeitzeuge Aufklärungsarbeit zu leisten,
fehlerhafte Darstellungen aufzudecken
oder gerade zu biegen. Das ist auch mein
Ziel in dieser Veranstaltung. Besonders
interessant finde ich es auch, vor so vie-
len Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten zu sprechen. Sie sind es schließ-
lich, die im Auftrage des Staates den Ter-
rorismus bekämpfen und im Extremfall

„highjacking“ ans Herz gelegt. Dazu ge-
hört freundliches und untergeordnetes
Verhalten ebenso wie das strikte Verbot,
Informationen nach außen zu leiten. Ge-
rade diese letzte Regel ist besonders be-
deutend, wenn man an meinen Freund
und Kollegen Jürgen Schumann denkt.
Denn er hatte sich über diese Regel hin-
weg gesetzt. Jürgen war der Flugkapitän
der Lufthansa-Maschine „Landshut“ und
wurde von dem Entführer Martyr
Mahmud am 16.10.1977 erschossen. Nach
der Befreiung wurde ich gefragt, ob ich
mich während der Entführung an die Re-
geln erinnern konnte, die die Lufthansa
uns auferlegt hatte. Ich musste zugeben,
dass mein gesamtes Handeln rein intuitiv
war. Dennoch hat es aber den grundsätz-
lichen Anweisungen entsprochen.

Wie erinnern Sie sich an den Ablauf der
Ereignisse vom Zeitpunkt der Entführung
bis hin zur Befreiung durch die GSG 9 am
18.10.1977?

Die Entführung begann am 13.10.1977
auf dem Rückflug von Palma nach Frank-
furt a. M. An Bord waren zu diesem Zeit-
punkt neben mir Kapitän Jürgen
Schumacher, die Stewardessen Hannelore
Piegler, Gaby Dillmann und Anna-Maria
Staringer sowie 86 Passagiere. Plötzlich
stürmte ein Mann in das Cockpit, hielt
zunächst Jürgen Schumacher die Pistole
an den Kopf und schleppte mich dann
nach hinten in den Gang. Dort standen
bereits zwei Entführerinnen mit Handgra-
naten in den erhobenen Händen. Nach
einiger Zeit ging der Anführer der Grup-
pe durch die Kabine und schrie, er habe
das Kommando übernommen und sei jetzt
der Kapitän. Martyr Mahmud heiße er.
Wir mussten unseren Kurs verlassen und
zunächst nach Rom fliegen. Ich habe spä-
ter erfahren, dass dort bereits der Weiter-
flug verhindert werden sollte. Bundes-
innenminister Maihofer hatte sich einge-
schaltet. Gott sei Dank ist dies nicht er-
folgt, denn ein Eingreifen der Sicherheits-
kräfte in dieser frühen Phase hätte ohne
Zweifel katastrophale Folgen gehabt. Um
17.42 Uhr starteten wir wieder und es ging
von Rom nach Larnaka (Zypern) und von
dort weiter in Richtung Persischer Golf,
nach Bahrain und Dubai.

Am 14.10.1977 kam es in Dubai zu lan-
gen Verhandlungen zwischen Mahmud
und dem dortigen Verteidigungsminister.
Letzterer bat um Freilassung der Frauen,
Kinder und Kranken. Letztlich lehnte
Mahmud jedoch jeden Kompromiss ab
und forderte die vorherige Freilassung der
RAF-Gefangenen in Deutschland.

In dieser Phase spitzte sich die Lage
dramatisch zu. Jürgen Schumacher setzte

am 15.10.1977 um 7.50 Uhr über Funk ein
Telegramm an Bundeskanzler Schmidt ab
und teilte mit, dass das Leben der 91 Frau-
en, Männer und Kinder an Bord des Flug-
zeuges allein von seiner Entscheidung
abhänge.

Am 16.10.1977 gegen 5.30 Uhr nahm
Mahmud noch einmal Kontakt mit dem
Tower in Dubai auf und drohte mit der
sofortigen Erschießung von Jürgen
Schumann, wenn die Maschine nicht auf-
getankt werde. Mahmud wirkte zu diesem
Zeitpunkt bereits sehr erschöpft.

Schließlich wurden seine Forderungen
erfüllt. Gegen 15.00 Uhr starteten wir
wieder und nahmen zunächst Kurs auf das
Sultanat Oman. Da die dortige Lande-
bahn gesperrt war, flogen wir weiter Rich-
tung Aden. Auch hier war die Landebahn
blockiert. Da der Treibstoff ausging, hat-
ten wir jedoch keine andere Wahl mehr
und ich schaffte es, die Boeing 737 auf ei-
ner Sandpiste neben der Rollbahn zu lan-
den. Ein Horrorunternehmen.

Mahmud gab Jürgen Schumann an-
schließend die Erlaubnis, aus der Maschi-
ne zu steigen, um das Fahrwerk zu kon-
trollieren. Jürgen kam erst nach längerer
Zeit zurück. Er wurde von Mahmud sofort
als Verräter bezeichnet, geschlagen und
schließlich, ohne dass er etwas zu seiner
Verteidigung vorbringen konnte, erschos-
sen.

Am frühen Morgen des 17.10.1977, dem

TERRORISMUS

Der Copilot der Landshut, Jürgen Vietor (l.),
im Gespräch mit Hartmut Brenneisen, Lei-
tender Regierungsdirektor und Dekan des
Fachbereichs Polizei der FHVD Schleswig-
Holstein                           Foto: Hans Korth

       Ich finde es sehr wichtig,
dass auch die Polizei die Opfer-
seite kennen und berücksichti-
gen lernt.

Jürgen Vietor

Geiseln befreien müssen. Ich finde es sehr
wichtig, dass auch die Polizei die Opfer-
seite kennen und berücksichtigen lernt.

Am Donnerstag, 13.10.1977, wurde die
„Landshut“ auf dem Flug von Palma de
Mallorca nach Frankfurt a. M. entführt.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie
dieser Tag für Sie begann?

Ja natürlich. Ich hatte an diesem Don-
nerstag Bereitschaftsdienst und lag im
Bett, als der Anruf kam. Es hieß: „Guten
Morgen, Herr Vietor, Sie haben einen
Freiflug nach Palma gewonnen!“ Solche
Scherze wurden in unserem Kreise immer
gemacht. Ich habe dann meiner Frau noch
eine Notiz geschrieben, dass ich um 16.00
Uhr zum Kaffee wieder da sein würde.
Und dann kam die Entführung und ich
war erst mehrere Tage später zurück. So
spielt manchmal das Leben.

In den 70er Jahren gab es mehrere
Flugzeugentführungen. Sind Sie bei der
Lufthansa auf diesen Fall vorbereitet wor-
den?

Ja, im Rahmen der Ausbildung wurden
uns Verhaltensregeln im Falle eines
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5. Entführungstag,  musste ich nach dem
Auftanken wieder starten und Kurs auf
die somalische Hauptstadt Mogadischu
nehmen, die gerade noch auf unserer
Flugkarte verzeichnet war. Dort kam es
erneut zu Verhandlungen über einen
„Gefangenenaustausch“. Ein neues Ulti-
matum wurde gestellt und die Sprengung
des Flugzeuges angedroht.

In den ersten Minuten des 18.10.1977,
kurz vor Ablauf des letzten Ultimatums,
wurde die „Landshut“ von einem GSG 9-
Kommando gestürmt und wir befreit.

Warum wurde Flugkapitän Jürgen
Schumann durch den Entführer Martyr
Mahmud erschossen?

Jürgen hatte nach der Notlandung des
Flugzeuges das Fahrwerk kontrolliert. Er
kam erst nach längerer Zeit zurück und
ihm wurde unterstellt, sich abgesetzt und
mit den örtlichen Behörden Kontakt auf-
genommen zu haben. Noch bevor er sein
Fortbleiben erklären konnte, ist er von
Mahmud im Mittelgang des Flugzeuges
mit Kopfschüssen ermordet worden.

Jürgen hatte bereits zuvor den Ärger
von Mahmud auf sich gezogen, weil er
Informationen nach draußen geleitet hat-
te. Als wir mit einem entgegenkommen-
den Flugzeug wegen des Wetters Funk-
kontakt hatten, übermittelte er Informa-
tionen über die Anzahl der Entführer und
die Art der Waffen. Da die Entführer ein
Radio dabei hatten, in dem im Übrigen
auch zunächst die Pistolen versteckt wa-
ren, gerieten die Informationen zurück in
das Flugzeug. Mahmud wusste demnach,
dass wir Kontakt nach draußen aufgenom-
men hatten. Er bedrohte daraufhin zuerst
mich mit der Waffe und wollte wissen, ob
ich es gewesen sei. Ich verneinte und
daraufhin bedrohte er Jürgen Schumann,
der schließlich die Kontaktaufnahme ge-
stand.

Herr Vietor, haben Sie damals auf die
Erfüllung der Forderungen der Entführer,
also auf die Freilassung der RAF-Terro-
risten gehofft?

Ich denke, das muss man differenziert
betrachten. Wenn man als Unschuldiger,
als Opfer vor einem gewalttätigen Entfüh-
rer steht, der einen mit einer Waffe be-
droht, der alle Fluggäste mit dem „Duty-
free-Alkohol“ übergießt, um seinem Ul-
timatum mehr Ausdruck zu verleihen,
dann fordert man naturgemäß die Erfül-
lung aller Forderungen. Wer würde das
nicht tun? In einer solchen Situation gibt
es keine Helden! Wenn ich allerdings zu-
hause auf dem Sofa sitze und Nachrich-
ten sehe, fällt es sehr leicht zu sagen, dass
sich eine Regierung nicht erpressen las-

sen darf. Und im Nachhinein komme auch
ich zu dem Schluss, dass es wohl die rich-
tige Entscheidung war, hart zu bleiben. In
dem Moment, in dem man mit der Er-
schießung bedroht wird, sieht die Lage
aber anders aus.

Wie beurteilen Sie das Verhalten der
Passagiere während der Entführung?

Es war eine grauenhafte Situation. Die
Passagiere mussten die gesamte erste

Nacht mit erhobenen Händen da sitzen.
Am zweiten Tag fiel die Klimaanlage aus,
weil wir kein Kerosin mehr hatten. Es war
drückend heiß und viele Passagiere stan-
den kurz vor dem Kollaps. Schließlich
durften sich die besonders Betroffenen
abwechselnd an die Tür setzen, da es hier
immer noch einen leichten Luftzug gab.
Sie müssen sich vorstellen, es herrschten
Temperaturen von bis zu 60 Grad und die
hygienischen Zustände waren katastro-
phal. Die meisten Passagiere waren völlig
apathisch. Nachvollziehen konnten das
sicher auch die Statisten im Film

„Mogadischu“. Der wurde in Casablanca
gedreht und die Bedingungen waren re-
lativ realistisch. Ich war ja als Berater vor
Ort.

Im Rahmen der Ausbildung zum geho-
benen Polizeivollzugsdienst erhalten die
Studierenden unserer Hochschule Infor-
mationen über das bei Entführungen auf-
tretende so genannte Stockholm-Synd-
rom. Haben sich auch während der

„Landshut“-Ent-
führung einige Gei-
seln auf die Seite
der Entführer ge-
stellt oder hat es
Versuche dieser
Art gegeben?

Ich war ja die
meiste Zeit im
Cockpit, aber nach
meinen Beobach-
tungen haben die
Beteiligten ledig-
lich versucht, sich
mit den Entführern
irgendwie zu arran-
gieren, ohne sich
auf deren Seite zu
stellen. Sie müssen
sich das so vorstel-
len: Die Entführer
hatten alle Passa-
giere aus den vor-
deren Reihen nach
hinten gesetzt. Sie
wollten eine freie
Zone zwischen
Cockpit und Passa-
gieren schaffen. Es
waren vier Entfüh-
rer, zwei Männer
und zwei Frauen,
und sie waren mit
Handgranaten be-
waffnet. Tatsächlich
waren es ja Attrap-
pen, aber sie waren
täuschend echt. Ich
war über zehn Jah-

re bei der Bundeswehr und konnte die
Nachbildungen nicht feststellen. Alle Gei-
seln haben versucht, die Forderungen der
Entführer zu befolgen, so gut es eben ging.

Wenn man dem Tod ins Auge sieht, gibt
es keine Helden – auch nicht in der
„Landshut“.

Waren während der Entführung Ge-
spräche zwischen den Geiseln möglich?

Zu Beginn der Entführung war dies
nicht möglich. Wir durften nur laut und
auf Englisch miteinander reden. Mit der
Zeit wurden die Entführer aber etwas

TERRORISMUS

18.10.1977 Landung in Deutschland: Endlich wieder in Sicherheit
– einige der befreiten Geiseln verlassen die auf dem Frankfurter
Rhein-Main Flughafen gelandete Lufthansa-Maschine „Köln“.

                 Foto: UPI/ dpa
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großzügiger. Allerdings haben die Hand-
granaten ihre Wirkung nicht verfehlt.
Wären sie während des Fluges gezündet
worden, wäre das Flugzeug zerborsten
und wir alle getötet worden.

Herr Vietor, Ihnen wurde während der
Entführung mehrfach die Erschießung an-
gedroht. Wie haben Sie sich in dieser Si-
tuation gefühlt und warum wurden Sie aus
Ihrer Sicht letztlich verschont?

Das war meiner Ansicht nach alles Teil
eines „Zuckerbrot und Peitsche-Prinzips“.
Hemmungen hatten die Entführer nach
meiner Einschätzung gewiss nicht, auch
wenn dies schwer zu bewerten war. Als ich
1996 als Zeuge im Strafverfahren gegen
die einzige überlebende Entführerin
Souhaila Andrawes vernommen wurde,
habe ich Mahmud als Kopf der Gruppe
bezeichnet. Er war der Anführer, die an-
deren nur seine Handlanger. Gerade auch
bei der Ermordung von Jürgen Schumann
wurde dies deutlich. Mahmud wollte sei-
ne Machtposition festigen, vor seinen Mit-
tätern, der Besatzung, den Passagieren
und vermutlich auch vor sich selbst. Er
wollte einen Gesichtsverlust verhindern.
Ich selbst hatte im Gegensatz zu meinem
Freund und Kollegen Jürgen Schumann
Glück.

In den frühen Morgenstunden des
18.10.1977 wurden Sie durch ein Kom-
mando der GSG 9 befreit. Welche Gefühle
hatten Sie, als das Flugzeug gestürmt wur-
de?

Unbeschreibliche! Es war das erste Mal
seit einiger Zeit, dass ich wieder deutsche
Stimmen hörte, die nicht von uns Entführ-
ten stammten. Die Stimmen hatte ich
sofort richtig zugeordnet, dann wurde
ungefähr zwei Minuten lang geschossen
und schließlich bewegte ich mich vorsich-
tig aus dem Cockpit zu einem der Notaus-
gänge. Dann bin ich vorwärts die Leiter
runter geklettert – das macht man ja ei-
gentlich nicht. Aber in dem Moment war
mir das vollkommen egal, denn mich hat-
te das Leben wieder.

Das war auch ganz witzig: Plötzlich
wurde es für die Frauen wieder ganz wich-
tig, Lippenstift aufzutragen und ich setzte
mir erst mal mein Toupet auf, das ich
damals trug. Und bereits im Morgengrau-
en des 18.10.1977 sind wir dann wieder zu-
rück nach Deutschland geflogen.

Hatten Sie nach der Entführung der
„Landshut“ unmittelbaren Kontakt zu
Bundeskanzler Schmidt?

Nur im Rahmen der Ordensverleihung.
Wir haben ebenso wie die GSG 9-Leute
durch Kanzler Helmut Schmidt unsere

Orden bekommen und das war es dann
auch schon. Ich bin da aber keinem böse,
für mich war das ein abgeschlossenes The-
ma und das Leben ging weiter. Ich muss-
te fliegen und ich musste unser Haus bau-
en. So hätte ich zum Beispiel während der
Entführungsphase eigentlich einen
Besichtigungstermin in einem Fertighaus
gehabt. Ich hätte Teppiche und Fliesen für
mein Haus aussuchen sollen. Da konnte

ich nicht teilnehmen, da war ich halt in
Mogadischu. Wie gesagt, das Leben hatte
mich schon kurze Zeit später voll wieder.

Herr Vietor, Sie sind ja sehr schnell
wieder geflogen. Was hat Ihre Familie
dazu gesagt und hatten Sie keine Angst
vor einer erneuten Entführung?

Meine Familie hat mich in jeder Hin-
sicht unterstützt. Es war ein Versuch und
der hätte auch schief gehen können. Es
hätte ja auch sein können, dass ich beim
Anblick einer Boeing 737 weggelaufen
wäre. Ich wusste das ja vorher nicht. Die
fünf Entführungstage stellten eine
Extremsituation dar, und dass ich diese so
weggesteckt habe, wundert mich selbst am
meisten. Aber es hat gut funktioniert. Nun
hat auch viel dazu beigetragen, dass ich
vorher zehn Jahre lang bei der Bundes-
wehr gewesen war. Das war damals ein
hartes Geschäft. Ich hatte ein großes Flug-
zeug mit 12 Mann Minimumbesatzung
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geflogen. Es hatte keine Limits für
Kampfeinsätze gegeben, und wir waren
bei jedem Wetter und manchmal zwanzig
Stunden im Stück geflogen. Das stählt.
Gleiches gilt auch für Jürgen Schumann,
der Starfighterpilot war.

Im Übrigen: Die Lufthansa gestattete
damals für jeden Tag der Entführung eine
Woche Urlaub. Wir wurden damals erst
kurz nach Mitternacht befreit, so hatten

wir alle sechs Wochen Urlaub. Nach mei-
nem Urlaub musste ich dann fünf Check-
flüge machen, das heißt, ich wurde getes-
tet, ob ich noch fähig war, den Beruf des
Piloten auszuüben. Es gab keine Einwän-
de und so flog ich weiter. Außergewöhn-
lich war, dass mein erster regulärer Flug
nach den Checks wieder mit der „Lands-
hut“ erfolgte.

Zumindest einige der „Landshut“-Op-
fer waren sicher traumatisiert. Wurde Ih-
nen damals Hilfe angeboten und haben
Sie versucht, sich untereinander beizuste-
hen?

Ja, es ist Hilfe angeboten worden. Ich
habe persönlich davon aber keinen Ge-
brauch gemacht. Meine Erfahrungen aus
der Bundeswehrzeit waren sehr hilfreich.
Ich wollte fliegen und das hat mir gehol-
fen, das Erlebte zu verarbeiten. Soweit ich
weiß, gab und gibt es auch keinen Kon-
takt zwischen den Entführungsopfern. Ich

Beamte der Bundeswehr Eliteeinheit GSG 9 (links) und die Besatzungsmitglieder der
„Landshut“ (rechts, darunter die verletzte Stewardess Gabi Dillmann und hinter ihr der
Copilot Jürgen Vietor) werden am 20. Oktober 1977 in Bonn für ihren Einsatz während
der Landshut-Entführung mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Jürgen Vietor hat
seine Auszeichnung in diesem Jahr zurückgegeben.                                    Foto: Popp/dpa
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selbst habe mich einmal mit einem der
Passagiere getroffen, aber auch nur, weil
dieser im Nachbarort wohnte.

Wurde nach der Entführung die Aus-
bildung der Piloten für Entführungsfälle
verändert?

Nein, grundsätzlich nicht. Es gab damals
eine so genannte „Zwölf-Punkte-Liste“
und die ist auch heute noch fester Bestand-
teil der Ausbildung. Allerdings wurde wohl
aufgrund der Erfahrungen mit unserem
Fall mehr Wert auf die Regel gelegt, auf
keinen Fall Informationen aus dem Flug-
zeug zu schmuggeln.

Vor allem am Film „Der Baader Mein-
hof Komplex“, aber auch am Film
„Mogadischu“ wurde kritisiert, dass die
Entführer und die RAF-Terroristen zu
menschlich dargestellt wurden. Sehen Sie
das als unmittelbar Betroffener auch so?

Es muss hier zunächst einmal berücksich-
tigt werden, dass es sich um Spielfilme han-
delt, die unterhalten sollen. Es schien aber
auch immer Teil der Taktik der Entführer
zu sein, zwischen strengen und geradezu
freundlichen Gesten zu wechseln. Das war
das bereits erwähnte „Zuckerbrot und Peit-
sche-Prinzip“. Zum Beispiel hatte eine un-
serer Flugbegleiterinnen, die Anna-Maria
Staringer, Geburtstag und Mahmud hat ihr
eine vom Tower in Dubai angeforderte
Geburtstagstorte geschenkt. Mir hat er im
Übrigen ein Glas Sekt ins Cockpit gebracht.
Kurz zuvor hatte er mir noch die Pistole an
den Kopf gehalten. Er hatte nämlich meine
Uhr der Marke „Junghans“ gesehen. Im
Ziffernblatt ist ein fünfzackiger Stern mit
einem „J“ als Firmenlogo in der Mitte. Da
hat er gedacht, ich sei Jude und wollte mich
sofort erschießen. Es war ziemlich knapp.

Das Bundesverfassungsgericht hat in
seiner Entscheidung vom 15.2.2006 zum
Luftsicherheitsgesetz in aller Deutlichkeit
dargelegt, dass das Gesetz zumindest in-
soweit nicht haltbar ist, als dass tat-

unbeteiligte Personen an Bord eines Flug-
zeuges beeinträchtigt werden, da damit
eine Verletzung der Menschenwürde ver-
bunden sei. Insofern dürfte das Abschie-
ßen eines Flugzeuges durch Militär-
maschinen nicht in Betracht kommen.
Entsteht dadurch nicht eine Sicherheits-
lücke, zumal Besatzung und Passagiere
einer zur Waffe umfunktionierten Maschi-
ne ja ohnehin kaum eine Überlebens-
chance haben?

Die Frage hat sich erst nach dem
11.9.2001 gestellt und ist ganz schwer zu
bewerten. Woher kennt man zum Beispiel
die genauen Absichten der Terroristen und
die Probleme der Besatzung? Reicht
bereits eine durch den Radar-Controller
festgestellte Abweichung der Flugroute,
um einen Terrorfall anzunehmen? Wer soll
Entscheidungen treffen? Kann der zustän-
dige Minister überhaupt rechtzeitig infor-
miert werden? Wir haben zwei Kampf-
fliegereinheiten in Nord- und Süddeutsch-
land mit einer 15-Minuten-Bereitschaft.
Das heißt, die Maschinen müssen in 15
Minuten in der Luft sein. Aber in 15 Minu-
ten fliegt ein Passagierflugzeug 200 Kilo-
meter weit. Kann das entführte Objekt da
überhaupt noch erreicht werden? Und
wenn ja, soll der Pilot mit einem Fernglas
gucken und bewerten, ob ein Terrorfall
vorliegt? Entscheidet einer von unten, ob
auf den Knopf gedrückt werden soll oder
entscheidet letztlich der Pilot? Kann die-
ser dann überhaupt eine zuverlässige Lage-
beurteilung vornehmen? Nach meiner
Meinung handelt es sich hier um eine un-
mögliche Situation, die mit einem Gesetz
nicht auflösbar ist. Und das sagen auch alle
meine Kollegen. So geht es nicht!

Herr Vietor, Sie haben für Ihre Ver-
dienste um die Rettung der „Landshut“-
Passagiere das Bundesverdienstkreuz er-
halten, es dann aber im November 2008
zurückgegeben. Was waren Ihre Motive?

Für mich sind die Entführer unmensch-
liche Terroristen und Mörder! Und mit der

Begnadigung von Christian Klar war es
für mich an der Zeit, ein Zeichen zu set-
zen. Unser Bundespräsidenten Horst
Köhler hat Klar besucht und sich mit ihm
unterhalten. Dafür hat Herr Köhler einen
ganzen Arbeitstag geopfert. Ich habe ihm
daraufhin einen Brief geschrieben und
wollte wissen, ob er denn auch vorhat, sich
mit den Opfern zu treffen. Damit meine
ich nicht mich, sondern zum Beispiel die
Familien der getöteten Polizisten und
Sicherheitsleute, der Herren Schleyer,
Buback und Ponto. Meiner Meinung nach
wird in Deutschland viel mehr über die
Täter nachgedacht und geredet als über
die Opfer. Ich habe leider keine Antwort
erhalten. Ich habe das Bundesverdienst-
kreuz aus Solidarität mit den Opfern und
Halbwaisen zurückgegeben. Diese müs-
sen ein Leben lang leiden, und ein Herr
Christian Klar wird begnadigt. Die Zu-
rückgabe sollte nur ein Signal, eine
Geste sein, keinesfalls ein Affront gegen
Herrn Bundespräsident Köhler. Ich hab
das Verdienstkreuz mit der Post zurück-
geschickt und einen sehr höflichen Brief
formuliert, aber auch darauf leider keine
Antwort bekommen.

Gestatten Sie uns eine abschließende
Frage: Fliegt die Boeing 737 „Landshut“
eigentlich noch?

Die „Landshut“ ist noch bis 2008 in
Südamerika als Frachter eingesetzt wor-
den. Jetzt hat sie nach meinen Informati-
onen einen irreparablen Schaden. Die
Maschine ist ja auch furchtbar laut und
verbraucht unglaublich viel Kerosin. Es
handelt sich um ein für heutige Verhält-
nisse völlig unwirtschaftliches Flugzeug.

Das Gespräch fand am 14.5.2009 im
Rahmen der Veranstaltungsreihe „60 Jah-
re Grundgesetz“ vor rund 200 Gästen des
Fachbereichs Polizei der FHVD Schleswig-
Holstein statt. Es wurde von Dr. Susanne
Kischewski und Julia Brenneisen geführt
und aufgezeichnet.

TERRORISMUS
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TÖTUNGSDELIKTE IN INTIMPARTNERSCHAFTEN

„Sie könnte noch leben, wenn die
Polizei eingegriffen hätte …“

– Vorhersagbarkeit und Prävention von Beziehungstötungen –

Der Volksmund sagt: „Schlauer ist man immer
erst, wenn man aus dem Rathaus herauskommt.“
In diesem Sprichwort verbirgt sich eine bittere
Wahrheit für die Polizei: Oft kommt sie erst nach
Vollendung einer Intimpartnertötung zum Gesche-
hen hinzu, der „Fall“ an sich war ihr aber bereits –
z. B. als Fall einer gewaltgeprägten familiären
Auseinandersetzung oder als Stalking-Fall – vor
der Tatbegehung bekannt.
Wie kann eine sich anbahnende Tötung vorherge-
sagt und welche Schritte können zu ihrer Verhin-
derung unternommen werden? Inwiefern stehen
der Polizei andere Informationseinheiten zur
Situationsbeurteilung zur Verfügung? Die Beant-
wortung dieser Fragen führt zuerst zu dem Aspekt
der Prognostizierbarkeit von Beziehungsfemiziden.

Vorhersagbarkeit

Menschliches Verhalten ist nur sehr bedingt voraussagbar,
weil es „komplex und von vielfältigen situativen Rahmen-
bedingungen abhängig ist“ (Greuel 2007: 30). Das Vorhersa-
gen eines Beziehungsfemizids wird noch dadurch verkompli-
ziert, dass diese Deliktsart eine Auftretenswahrscheinlichkeit
von 0,0005 % besitzt, eine Intimpartnertötung unter 200.000
Frauen statistisch also ein Mal auftritt (ibid: 21). Die Erfolg-
saussicht, hier gezielt genau den Fall herauszuextrahieren, der
in die Tötung der Partnerin mündet, ist damit extrem gering.

Darüber hinaus existiert auch ein instrumentelles Problem:
Zwar gibt es Instrumentarien zur Gefährdungsanalyse, die auf
bestimmte „Risikofaktoren“ zur Situationsbewertung zugrei-
fen (bspw. für das Auftreten von Stalking oder Beziehungs-
gewalt generell). Doch sind diese zur Vorhersage bei weitaus
höheren Auftretenswahrscheinlichkeiten, wie Stalkingfälle
oder Fälle von Beziehungsgewalt sie zeigen, konzipiert. Laut
Greuel (Prof. Dr. Luise Greuel, Leiterin des Instituts für Poli-
zei- und Sicherheitsforschung) sind dies Instrumente, „die sich
bewährt haben für eine Grundgesamtheit von geschätzten 3,9
Millionen Fällen häuslicher Beziehungsgewalt oder 480.000
Fällen von Stalking“ (ibid.: 31).

Zur zuverlässigen Vorhersage eines sich anbahnenden
Beziehungsfemizids liegen damit keine adäquat sensitiven und
standardisierten Instrumente vor, schon gar nicht „für die
Gefährlichkeitseinschätzung von bislang nicht durch Gewalt-

Unter dem Titel „Menschliche Zeitbomben: Be-
ziehungskiller“ hatte der Autor DEUTSCHE POLIZEI
8/2008 Tötungsdelikten in Intimpartnerschaften ana-
lysiert. Im vorliegenden Artikel geht es um die Vor-
hersehbarkeit von Beziehungsfemiziden.

1
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handlungen aufgefallene Täter“ (ibid.). Es
liegt also auf der Hand, dass eine Maßnah-
menkonzeption zur Verhinderung letaler
Beziehungsgewalt nicht von der Vorhersa-
ge abhängig gemacht werden kann, ob oder
ob nicht eine Tötung im Einzelfall „sicher“
eintreten wird.

Somit lässt sich festhalten: Die Wahr-
scheinlichkeit, Beziehungsfemizide zu pro-
gnostizieren, erscheint unrealistisch gering,
wobei dieses Faktum allerdings unabhängig

von der Frage nach der Prävention dieser
Delikte zu betrachten ist.

Prävention

Vorliegend muss der Vollendung eines
partnerschaftlichen Tötungsdelikts frühzei-
tig durch gezielte täter-, opfer- und umfeld-
orientierte Maßnahmen begegnet werden.
Entscheidend ist dabei nicht, dass eine
Intimpartnertötung sicher vorausgesagt

       Die Wahrscheinlich-
keit, Beziehungsfemizide zu
prognostizieren, erscheint
unrealistisch gering, wobei
dieses Faktum allerdings
unabhängig von der Frage
nach der Prävention dieser
Delikte zu betrachten ist.

TÖTUNGSDELIKTE IN INTIMPARTNERSCHAFTEN
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werden kann, sondern vielmehr, dass be-
stimmte Faktoren im Vorfeld sichtbar wer-
den, die für einen möglicherweise letalen
Konfliktausgang sprechen. Deshalb kann
man sagen: Die Möglichkeit eines
Beziehungsfemizids ist, obwohl kaum vor-
aussagbar, auf jeden Fall absehbar.

jedoch die „akute Bedrohungslage“ be-
schreiben, also eine Lage, bei der sich das
Opfer in der Gewalt des Täters befindet.

Weiter veranschaulicht wird diese
Regelungsschwäche durch den Begriff der
„Bedrohung“, wie ihn die PDV 100 in Zif-
fer 4.11.1 definiert: Sie liegt sinngemäß vor,
wenn täterbezogen Tatsachen hinsichtlich
hoher krimineller Energie oder Aggressi-
vität, Bewaffnung, Verfügbarkeit brennba-
rer Stoffe und Explosivstoffe die Annahme
rechtfertigen, dass von dem Täter eine ge-
genwärtige Gefahr für Leben, körperliche
Unversehrtheit oder Freiheit anderer Per-
sonen, die sich in seiner Gewalt oder in sei-
nem Einwirkungsbereich befinden, ausgeht.

Die Bedrohungssituation eines sich ab-
zeichnenden Beziehungsfemizids kann mit
diesem Begriffskonzept nur bedingt abge-
bildet werden. Diejenige Form der Bedro-
hung, wie sie vom schemainkonsistenten,
überkontrollierten Täter ausgeht, lässt sich
unter diese Definition überhaupt nicht sub-
sumieren.

Zu diesem polizeiinternen Regelungs-
defizit tritt eine „systemimmanente
Kommunikationsschwäche“ in Form des
Datenschutzes hinzu, den Greuel wie folgt
beschreibt: „Die diagnostischen Informati-
onen, die zur zuverlässigen Vorhersage po-
tenzieller Beziehungsfemizide benötigt
würden, erhalten wir nach derzeitiger juris-
tischer Praxis in der Regel erst dann, wenn
ein Tötungsdelikt geschehen ist – eine Pra-
xis, die … überprüft werden sollte“ (Greuel
2007: 34).

Somit stehen der Polizei externe Infor-
mationen anderer Einrichtungen, wie bspw.
psychologische Gutachten entsprechender
Fachkliniken, Erkenntnisse von Jugend-
oder Sozialämtern, Beratungsstellen etc.
kaum zur Verfügung, um mit diesen und den
durch die polizeiliche Ermittlung gewonne-
nen Daten eine exakte Gefährdungsanalyse
durchzuführen.

Das Unnaer Konzept

Ungeachtet dieser Ausgangslage entwi-
ckelte die Kreispolizeibehörde Unna 1994
ein Interventionskonzept zur Verhinderung
von Gewaltdelikten nach vorausgegange-
nen Bedrohungen, welches höchst erfolg-
reich im polizeilichen Arbeitsablauf imple-
mentiert wurde. Das Konzept besteht aus
den folgenden Elementen:

1. Situations- und Gefährdungsanalyse –
In einem ersten Schritt erfolgen durch die
eingesetzten Beamtinnen und Beamten vor
Ort die Ermittlung des objektiven Sachver-
halts sowie eine Prüfung der Ernsthaftigkeit,
letztere durch Datenerhebung zu Punkten

wie „Subjektiver Eindruck vom Anzeigen-
den“, „Erkenntnisse über den Täter“ oder
„Auftreten konfliktverschärfender Fakto-
ren“ mit dem Ziel, anhand der so durch die
Polizei erhobenen Informationen den
Gefährdungsgrad der Gesamtsituation ab-
zuschätzen.

2. Opferorientierte Maßnahmen –
Danach erfolgt eine sicherungstechnische
und verhaltensorientierte Sensibilisierung
des Opfers, gepaart mit Aufklärung zu po-
lizeilichen Schutzmaßnahmen (ggf. nach
PDV 100/129), gerichtlichen Schutzer-
lassen oder externen Unterbringungs- und
Beratungsangeboten.

3. Täterorientierte Maßnahmen – Er-
gänzt werden diese Maßnahmen durch
gezielte Interventionen beim Täter in Form
von Gefährderansprache, Gelegenheit zur
Aussprache für den Täter, polizeipräventive
Eingriffe (Platz-/Wohnungsverweise, Sicher-
stellung gefährlicher Gegenstände, Demo-

Auch Flugzeugabstürze sind kaum vor-
aussagbar und treten mit äußerst geringer
Wahrscheinlichkeit auf. Jeder Absturz einer
Passagier- oder Frachtmaschine kann im
Nachhinein als eine auf dem Zusammen-
wirken vieler kleinerer und größerer „Miss-
geschehnisse“ beruhende Tragödie analy-
siert werden. Der Punkt dabei ist, dass viele
dieser auslösenden Faktoren im Vorfeld ei-
nes Absturzes bereits augenscheinlich wa-
ren, diese allerdings in ihrer Gesamtheit erst
retrograd als zusammenwirkend erkannt
wurden. Aus dieser Einsicht entwickelte sich
im Luftfahrtgewerbe ein spezielles „Risi-
komanagement“, welches auf Vermeidung
von Flugzeugabstürzen abzielt.

Ein solches auf den Beziehungsfemizid

      Deshalb kann man sagen:
Die Möglichkeit eines Bezie-
hungsfemizids ist, obwohl kaum
voraussagbar, auf jeden Fall
absehbar.

ausgerichtetes Präventionssystem als „ope-
ratives Eingriffsmodul“ steht vielen
Länderpolizeien derzeit nicht zur Verfü-
gung. Aus den vorhandenen Dienstvor-
schriften können eingesetzte Beamtinnen
und Beamte nur sehr bedingt Handlungs-
vorgaben entnehmen, die ihnen helfen, po-
tenzielle Beziehungskiller zu identifizieren
und gezielt Maßnahmen zur Delikts-
verhinderung einzuleiten. 2

So fehlt es bspw. an einer speziellen PDV
zu Gewalt- oder Bedrohungslagen mit er-
kennbarem Letalpotenzial in Paar-
beziehungen. Die vorhandenen Informati-
onen zu „Bedrohungslagen“ finden sich in
der PDV 100 oder den PDVen 131-133 (Gei-
selnahme, Entführung, Erpressung), welche

      Aus den vorhandenen
Dienstvorschriften können
eingesetzte Beamtinnen und
Beamte nur sehr bedingt
Handlungsvorgaben entnehmen,
die ihnen helfen, potenzielle
Beziehungskiller zu identifizie-
ren und gezielt Maßnahmen
zur Deliktsverhinderung einzu-
leiten.

TÖTUNGSDELIKTE IN INTIMPARTNERSCHAFTEN
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bilisierung, Gewahrsamnahmen, Unter-
bringungen etc.) oder strafprozessualer Ein-
griffe (vorläufige Festnahme, Telekom-
munikationsüberwachung, Observation
etc.).

4. Erhöhen der Handlungssicherheit
der Polizeibeamtinnen und -beamten –  Es
wurden standardisierte Verfahrensabläufe
erstellt, „was bei entsprechenden Bedro-
hungssachverhalten wann und von wem zu
veranlassen ist“ (Stürmer 2006: 160), ergänzt
durch Checklisten für die Risikofaktoren.

Nach Einführung und Umsetzung dieses
Interventionsprogramms sank die Zahl der
versuchten oder vollendeten Tötungsdelikte
von 15 auf 7 Fälle pro Jahr; es wurde keine
Person mehr getötet, die zuvor eine Bedro-
hung angezeigt hatte. 29 von 32 befragten
Tätern bestätigten, dass die polizeiliche In-
tervention sie zum Innehalten und Umden-
ken bewegt, sie „aus ihrem Käfig geholt und
wachgerüttelt“ habe (Stürmer 2006: 162).
89 % der befragten Opfer bewerteten die
Arbeit und Betreuung durch die Polizei als
gut bis sehr gut (vgl. ibid.).

Prägnant wird hier deutlich, dass Grund-
lage eines polizeilichen Präventions-
konzepts die bereits im Vorgängerartikel be-
schriebenen „Kardinalmerkmale“ der
Deliktsart sein müssen (siehe DP 8/2008, S.
28 ff). Das zeigt das unneraner Konzept,
welches sich stark an ihnen orientierte. Auf

sie allein können die polizeilichen Einsatz-
kräfte vor Ort rekurrieren, denn sie zeigen
sich als Risikofaktoren in der Einsatz-
situation nach Außen hin. Dort, wo kaum
auf externe diagnostische Informationen zu-
gegriffen werden kann, muss die Polizei im
„Ersten Angriff“ die Daten bewerten, die
ihr in Form der sich in der Bedrohungs-
situation offenbarenden Kardinalmerkmale
mannigfaltig zur Verfügung stehen. Diese
von der Wissenschaft beschriebenen phäno-
menologischen Merkmale eignen sich somit
hervorragend dazu, zu „Alarm-Markern“
umfunktioniert zu werden. Ihr Auftreten in
einer partnerschaftlichen Krisensituation si-
gnalisiert dann eine gesteigerte Bedro-
hungslage mit möglicherweise inhärentem
Letal-Potenzial.

Die Sensibilisierung beider Akteure, Tä-
ter wie Opfer, in Form von Aufklärung der
Frau über bestehende rechtliche Möglich-
keiten und in Form der Gefährderansprache
beim Mann mit Hinweis auf das mög-
licherweise vorliegende Stadium der kog-
nitiven Einengung, müsste, unter Einbezie-
hen von Eltern, Verwandten und Nachbarn,
auf das soziale Gesamtumfeld ausgeweitet
werden.3 Wobei gerade bei dieser „infor-
mationellen Ausweitung“ der Datenschutz
auch bedacht sein muss. Es gilt, positives, also
auf eine gewaltfreie Konfliktlösung hinaus-
laufendes Verhalten aufzuzeigen und zu för-

dern, den Beziehungsakteuren quasi
„Schutzfaktoren“ begreiflich zu machen.

Ergänzend müssten die dem Bezie-
hungsfemizid zugrunde liegenden Prinzipi-
en und „Erkennungsmerkmalen“ einer sich
anbahnenden, „ablesbaren“, Intimpartner-
tötung durch spezielle Weiterbildungs-
maßnahmen hauptsächlich zwei Gruppen
nahegebracht werden, damit „die Zeichen
auch gelesen werden“ können: Die breite
Masse der Polizeikräfte muss hinsichtlich
der zu erkennenden Risikofaktoren be-
schult werden (parallel würde das erworbe-
ne Wissen auch die kommunikative
Handlungskompetenz der Beamtinnen und
Beamten steigern). Gleichzeitig muss auch
eine Unterweisung andersbehördlicher
Verantwortungsträger erfolgen, sodass
bspw. auch ein Staatsanwalt oder ein Rich-
ter mit dem komplexen Wirkungsgefüge der
Deliktsart vertraut wäre.

 Es liegt somit sehr wohl in den Händen
der Polizei, potenziell lebensgefährdende
Wirkungsmechanismen bei Trennungs-
konflikten zu identifizieren und – im Zusam-
menspiel mit anderen Behörden – geeigne-
te Maßnahmen zur Verhinderung letaler
Beziehungsgewalt einzuleiten.

Stürmer formuliert zusammenfassend:
„Die bislang vorliegenden Erkenntnisse
deuten darauf hin, dass versuchte und voll-
endete Tötungsdelikte in Paarbeziehungen

TÖTUNGSDELIKTE IN INTIMPARTNERSCHAFTEN
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durch gezielte und frühzeitige polizeiliche
Intervention zumindest teilweise präsen-
tabel sind. […] Dabei (kommt) der polizei-
lichen Intervention innerhalb von 48 Stun-
den nach Eintritt eines konflikt- und selbst-
wertbelastenden Ereignisses eine maßgeb-
liche Bedeutung zu“ (Stürmer 2006).

Ausblick

Die Prävention von schwerer Gewalt-
eskalation in Paarbeziehungen ist als
Arbeitsfeld auf der politischen wie auch der
polizeilichen Agenda zurzeit sehr stark ver-
treten. Aktuell werden durch die Polizei in
Nordrhein-Westfalen mittels zweier paral-
lel laufender Forschungsprojekte Einfluss-
faktoren und Entstehungszusammenhänge
von schwerer Beziehungsgewalt dezidiert
analysiert sowie bereits vorhandene polizei-
liche und außerpolizeiliche Interventions-
maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin un-
tersucht.4

Die Landespolizei in Rheinland-Pfalz
strebt in einem ersten Schritt bei der Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema an, im
Rahmen einer wissenschaftlichen Projekt-
studie an der Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung und basierend auf den ak-
tuellen Forschungserkenntnissen einen
Handlungsleitfaden zum Dienstgebrauch zu
konzipieren.

Länderübergreifend hat die Deutsche
Hochschule der Polizei im Wege eines
Verbundprojektes in mehreren Bundeslän-
dern eine Bestandsaufnahme der Phänome-
nologie dieser Deliktsart in Auftrag gege-
ben. Die Ergebnisse aller dieser Konzepti-
onen werden noch in der ersten Hälfte des
Jahres erwartet.

M. A. Saar

1  Hestermann „Wenn die Liebe tödlich
endet“, in: Deutsche Polizei 10/2005

2  Für die folgenden Angaben vgl. Stür-
mer 2006

3 Vgl. Akli 2005: 145
4 Vgl. http://www1.polizei-nrw.de/lka/

forschung/Projekte/gewalteskalation

Bei Fragen und Diskussions-
bedarf zum Thema:
Dr. Frank Hallenberger, Fach-
hochschule für Öffentliche Ver-
waltung Rheinland-Pfalz, Fach-
bereich Polizei, Postfach
1111, 55482 Hahn-Flughafen,
Tel. 06543-985 232

Eigene Wände, viele Vorteile. Ein Eigenheim ist mehr als ein Wohnsitz.
Neuerdings gibt es einen zusätzlichen guten Grund ein Eigenheim zu kau-
fen oder zu bauen:  Mit Beschluss der Eigenheimrente, kurz „Wohn-Ries-
ter“, akzeptiert der Staat Wohnungseigentum als Grundstock der Alters-
vorsorge und fördert den Erwerb mit Zuschüssen und Steuervorteilen.

Das Prinzip ist das Gleiche wie beim
klassischen Riester-Sparen:

Wer 4 %  seines beitragspflichtigen Ein-
kommens in die Altersvorsorge investiert
(max. 2.100 Euro im Jahr inkl. Zulagen),
bekommt jährlich 154 Euro Grundzulage

und 185 Euro für jedes Kind. Für Nach-
wuchs ab Jahrgang 2008 gibt es 300 Euro.

Das klingt sicher gut, aber es ergeben
sich auch viele Fragen. Hier einige Fra-
gen und Antworten zum „Gesetz zur ver-
besserten Einbeziehung der selbst-
genutzten Wohnimmobilie in die geförder-
te Altersvorsorge“ (auch Eigenheim-
rentengesetz oder einfach „Wohn-Ries-
ter“ genannt):

Welche Regelungen zum
„Wohn-Riester“

wurden eingeführt?

Mit dem „Wohn-Riester“ kann geför-
dertes Altersvorsorgekapital besser für

ALTERSVORSORGE

Eigenheimförderung über
Riester-Rente

die selbst genutzte Wohnimmobilie einge-
setzt werden. Außerdem können künftig
auch Tilgungsleistungen steuerlich geför-
dert werden, wenn das zugrunde liegende
Darlehen für eine selbstgenutzte Wohn-
immobilie eingesetzt wurde.

Die Regelungen zum „Wohn-Riester“
betreffen folgende Teilbereiche:
• Erwerb oder Bau. Das geförderte

Altersvorsorgekapital kann für den Er-
werb oder den Bau selbst genutzter
Wohnimmobilien eingesetzt werden.

• Tilgung. Künftig können Tilgungs-
leistungen steuerlich begünstigt werden,
wenn die zugrunde liegenden Darlehen
für die Finanzierung einer selbst-
genutzten Wohnimmobilie eingesetzt
werden.

• Genossenschaftsanteile. Der Kreis der
begünstigten Anlageprodukte ist erwei-
tert worden. Zum Beispiel wird der Er-
werb weiterer Genossenschaftsanteile
gefördert, wenn man in der betreffen-
den Genossenschaft wohnt.

Foto: Matthias Stolt/dpa
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• Entschuldung: Zu Beginn der Aus-
zahlungsphase kann der Zulagebe-
rechtigte das geförderte Altersvorsorge-
kapital auch für die Entschuldung einer
selbstgenutzten Wohnimmobilie einset-
zen.

Wer hat Anspruch auf
„Wohn-Riestern”?

Die Riester-Förderung und damit auch
den „Wohn-Riester“ können alle Bürger-
innen und Bürger in Anspruch nehmen,
die in Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtig und unmittelbar förderberechtigt
sind. Zum unmittelbar förderberechtigten
Personenkreis gehören beispielsweise:
• Pflichtversicherte in der gesetzlichen

Rentenversicherung
• Pflichtversicherte in der Alterssicherung

der Landwirte
• Beamte und Empfänger von Amtsbe-

zügen
• Arbeitssuchende ohne Leistungsbezug

wegen mangelnder Bedürftigkeit
• Kindererziehende während der ren-

tenrechtlich zu berücksichtigenden Zei-
ten

Eine Sonderregelung besteht bei Ehe-
gatten: Ist nur ein Ehegatte unmittelbar
förderberechtigt, besteht für den anderen
Ehegatten eine mittelbare Förderbe-
rechtigung, wenn die Ehegatten nicht dau-
ernd getrennt leben.

Darüber hinaus können jetzt auch
Rentner wegen voller Erwerbsminderung
oder Erwerbsunfähigkeit sowie Empfän-
ger einer Versorgung wegen Dienstunfä-
higkeit aufgrund des Bezugs einer ent-
sprechenden Rente bzw. Versorgung un-
mittelbar förderberechtigt sein. Vorausset-
zung ist unter anderem, dass es sich um
eine entsprechende Rente bzw. Versor-
gung aus einem bereits bisher begünstig-
ten gesetzlichen Alterssicherungssystem
handelt und vor dem Bezug der Rente
bzw. Versorgung eine Pflichtmitgliedschaft
bestand.

Wie funktioniert „Wohn-Riester”?

Wie bei den klassischen Altersvor-
sorgesparprodukten werden Mittel, die
zur Bildung von selbst genutztem Wohn-
eigentum eingesetzt werden, so gefördert
wie Altersvorsorgebeiträge, die auf ein
Sparkonto eingezahlt werden. Vereinfacht
ausgedrückt wird das Sparkonto durch die
Immobilie ersetzt.

Das in der Immobilie gebundene steu-
erlich geförderte Altersvorsorgekapital
wird auf einem gesonderten „Konto“ –

dem Wohnförderkonto – erfasst. Die dort
eingestellten Beträge werden jährlich um
2 Prozent erhöht und dienen als Grund-
lage für die spätere nachgelagerte Besteu-
erung. Es wird somit nicht auf den kon-
kreten Nutzungswert der Immobilie im
Alter abgestellt, sondern nur auf die vom
Förderberechtigten tatsächlich bezogene
Förderung. Das heißt: Beträgt der Stand
des Wohnförderkontos 10.000 Euro, dann
wird nur dieser Betrag steuerlich erfasst.

Wird das „Wohn-Riestern”
im Alter besteuert?

Ja. Bei der so genannten nachge-
lagerten Besteuerung haben die För-
derberechtigten ein Wahlrecht. Sie kön-
nen sich zum einen für die sukzessive
nachgelagerte Besteuerung über einen
längeren Zeitraum von 17 bis 25 Jahren
entscheiden. Alternativ ist eine Einmal-
besteuerung von 70 Prozent des in der
Wohnimmobilie gebundenen steuerlich
geförderten Kapitals zu Beginn der
Rentenphase möglich. Der Steuerpflich-
tige hat allerdings jederzeit die Möglich-
keit den Stand des Wohnförderkontos zu
reduzieren, in dem er einen entsprechen-
den Betrag in einen klassischen Riester-
Sparvertrag einzahlt. Bekommt er zum
Beispiel eine Erbschaft, so kann er diese
zur Minderung des Wohnförderkontos
verwenden, so dass er nur Steuern auf die
vom ihm tatsächlich bezogene Rente zah-
len muss.

Wie werden Tilgungsleistungen
gefördert?

Die so genannte Tilgungsförderung
sieht vor, dass Tilgungsleistungen zugun-
sten zertifizierter Darlehensverträge – wie
andere Sparbeiträge auch – steuerlich
begünstigt werden können. Voraussetzung
ist allerdings, dass

• eine Förderberechtigung für die Ries-
ter-Rente besteht und

• das Darlehen für eine selbst genutzte
Wohnimmobilie, die nach dem
31.12.2007 gekauft oder gebaut wird,
eingesetzt wird.

Die Tilgungsleistungen für zertifizierte
Immobilienkredite werden steuerlich
gleichrangig berücksichtigt wie Altersvor-
sorgebeiträge. Die staatlichen Zulagen für
Tilgungsbeiträge werden in diesen Fällen
zu 100 Prozent für die Darlehenstilgung
eingesetzt.

Begünstigt werden auch Altersvor-
sorgeverträge, die sich aus einer Spar-

phase und einer Darlehensphase zusam-
mensetzen. Hierbei handelt es sich um die
klassischen Bausparverträge. Der Anleger
kann somit – wenn die entsprechenden
Voraussetzungen vorliegen – steuerlich
begünstigt ansparen und dann auch die
Tilgung gefördert bekommen. Hierdurch
erweitert sich die Produktpalette, aus wel-
cher der Zulageberechtigte das für ihn
geeignete Altersvorsorgeprodukt auswäh-
len kann.

Für welche Wohnimmobilien
kann der „Wohn-Riester”

eingesetzt werden?

Die Regelungen zur verbesserten Ein-
beziehung der selbst genutzten Wohn-
immobilie sehen vor, dass der Anleger das
auf seinem Altersvorsorgevertrag ange-
sparte, geförderte Kapital entnehmen
kann, um den Betrag unmittelbar für die
Anschaffung oder Herstellung

1. einer Wohnung in einem eigenen Haus
oder

2. einer eigene Eigentumswohnung oder
3. einer Genossenschaftswohnung einer

 eingetragenen Genossenschaft oder
4. eines eigentumsähnlichen oder lebens-

langen Dauerwohnrechts

zu verwenden. Voraussetzung ist aller-
dings, dass diese Wohnung den Lebens-
mittelpunkt des Zulageberechtigten bil-
det, im Inland gelegen ist und vom Zu-
lageberechtigten zu eigenen Wohn-
zwecken als Hauptwohnsitz genutzt wird.

Kann ich die geförderte Immobi-
lie weiterverkaufen?

Ja. Das in der Immobilie gebundene
steuerlich geförderte Kapital muss dann
aber wieder in einer Immobilie oder ei-
nem Riestervertrag angelegt werden. D.h.
beträgt der Stand des Wohnförderkontos
10.000 Euro, dann muss auch nur dieser
Betrag vom Verkaufserlös in einen Ries-
ter-Sparvertrag eingezahlt werden, damit
die Förderung erhalten bleibt.

Bei wem kann ich einen Wohn-
Riester-Vertrag abschließen?

Neben den bisherigen Anbietern von
Riester-Produkten, wie beispielsweise
Versicherungen und Banken, können
künftig auch Bausparkassen und Woh-
nungsgenossenschaften geförderte An-
lageprodukte auf den Markt bringen.

Quelle: Bundesministerium
für Finanzen

ALTERSVORSORGE
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GESUNDHEIT

Krankenversicherungen:
Wege zu einem fairen Wettbewerb

Eine einheitliche Wettbewerbsordnung für private wie gesetzliche Kran-
kenkassen würde die Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland beenden.

In Europa steht Deutschland mit sei-
nem Nebeneinander von privater und ge-
setzlicher Krankenvollversicherung allein
da, nachdem die Niederlande 2006 beide
Krankenversicherungssysteme integriert
haben. Unter den entwickelten Industrie-
ländern sind die USA das einzige andere
Land, in dem zwei vollkommen unter-
schiedliche Versicherungssysteme für die
medizinische Grundversorgung parallel
bestehen. Die Gesundheitsexperten
Stefan Greß, Simone Leiber und Maral
Manouguian haben die Schwächen des
deutschen Modells herausgearbeitet und
Reformvorschläge entwickelt.

Anreize zum Ausstieg aus dem
Solidarsystem

Die für Versicherte mit hohem Ein-
kommen, Selbstständige und Beamte be-
stehende Möglichkeit, aus der gesetzli-
chen (GKV) in die private Versicherung
(PKV) zu wechseln, führt zu einer „nega-
tiven Auslese“, schreiben die Wissen-
schaftler. Insbesondere gesunde junge Sin-
gles mit hohen Einkommen entziehen sich
dem gesetzlichen Solidarsystem. Personen
mit mittleren oder unteren Einkommen,
chronisch Kranke und Versicherte mit vie-
len Kindern bleiben in der GKV.

Zwei-Klassen-Medizin

PKV-Versicherte genießen oft eine
Vorzugsbehandlung: Sie kommen beim
Arzt schneller dran und werden ausführ-
licher beraten, wie Studien zeigen. Mit
Blick auf diese Unterschiede im Zugang
zu Gesundheitsleistungen warnen die
Experten: Es bestehe „die massive Gefahr
von Unter- und Fehlversorgung, durch die
vermeidbare gesundheitliche Schäden
entstehen. Gleichzeitig besteht die Gefahr
der Überversorgung von privat versicher-
ten Patienten“. Die Ungleichbehandlung
sei eine Folge der unterschiedlichen Ab-
rechnungssysteme für ärztliche Leistun-
gen: Mediziner verdienen an Privatpati-
enten, für die sie alle Einzelleistungen
ohne Mengenbegrenzung abrechnen kön-
nen, besser als an Kassenpatienten – ein

Grund für das starke Ausgabenwachstum
der PKV. Die Behandlung von Kassen-
patienten wird mit einem Mix aus Fall-
pauschalen und gedeckelten Einzel-
vergütungen entlohnt.

Ein System für fairen
Wettbewerb

Die technisch einfachste Möglichkeit,
die Fehler des aktuellen Systems zu be-
heben, bestünde den Wissenschaftlern zu-

folge darin, alle Bürger zur Mitgliedschaft
in der GKV zu verpflichten und privaten
Anbietern nur das Feld der Zusatzversi-
cherungen zu überlassen. Dies sei jedoch
politisch wenig realistisch. Und es würde
Unternehmen hart treffen, die ausschließ-
lich diese Versicherungssparte betreiben
und in der Vergangenheit wenig in den
Markt für Zusatzversicherungen inves-
tiert haben.

Für leichter umsetzbar halten sie ein
Modell, in dem für alle Krankenversiche-
rungen die gleichen Regeln gelten. So

gäbe es keine systematischen Wettbe-
werbsvor- oder -nachteile für einen be-
stimmten Versicherungstyp. „Ein solches
Modell wäre auch mit dem neu eingeführ-
ten Gesundheitsfonds kompatibel“,
schreiben die Gesundheitsexperten. Der
Staat würde einen Mindestkatalog der von
der Standardversicherung abzudeckenden
medizinischen Leistungen vorgeben. Den
Versicherungsträgern stünde es frei, ihren
Mitgliedern weitere, extra zu bezahlende
Leistungen anzubieten. Die Existenzbe-
rechtigung privater Krankenversicherer
würde in diesem Modell nicht infrage ge-
stellt, betonen die Wissenschaftler. Auch
die Tatsache, dass private Kassen nach

dem Kapitaldeckungs- und
gesetzliche nach dem Um-
lageverfahren arbeiten, ste-
he den Vorschlägen nicht im
Weg, wie Gesundheits-
ökonomen nachgewiesen
hätten. Dies sei kein grund-
sätzliches Problem, sondern
lediglich eine technische
Frage. Um dieses Modell zu
verwirklichen, wären einige
grundlegende Korrekturen
am Geschäftsmodell der pri-
vaten Krankenversicherun-
gen nötig:
• Privat Versicherte würden
künftig einkommensab-
hängige Beiträge an den
Gesundheitsfonds leisten.
• Auch die privaten Versi-
cherungen bekämen Zah-
lungen für ihre Mitglieder
•  Die privaten Kassen wür-
den gemeinsam mit den ge-
setzlichen am Risikostruktur-
ausgleich teilnehmen.
• Das Abrechnungssystem

für ärztliche Leistungen müsste verein-
heitlicht werden – nach Möglichkeit
aufkommensneutral.
Als erste Schritte, bis eine einheitliche

Wettbewerbsordnung erreicht ist, sollten
zumindest die beiden letzten Punkte ver-
wirklicht werden, so die Wissenschaftler.

Quelle: Böckler Impuls 11/09 – Stefan
Greß, Simone Leiber, Maral Manouguian:
Integration von privater und gesetzlicher
Krankenversicherung vor dem Hinter-
grund internationaler Erfahrungen, in:
WSI-Mitteilungen 7/2009
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Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

das Thema „Teilnahme der Vorsitzen-
den der Personengruppen an Sitzungen
der jeweiligen DGB-Vorstände mit

Stimmrecht“ lässt
uns einfach nicht
los.

Wie unser
Bundesvorsitzen-
der Konrad Frei-
berg bei der letz-
ten Sitzung des
GdP-Bundesvor-
standes berichte-
te, sieht das Eck-
punktepapier des
DGB zur DGB-

Strukturreform vor, die Vorstände aus fi-
nanziellen Gründen schlanker zu gestal-
ten. Damit dürfte unsere Forderung, den

ANGEMERKT:

Neues aus dem DGB
Vertretern der Personengruppen –Jugend,
Frauen und Senioren – in den Vorständen
einen Sitz mit Stimmrecht einzuräumen,
vom Tisch sein.

In dem Eckpunktepapier ist vorgese-
hen, dass in Zukunft je ein(e) Vertreter(in)
von Jugend, Frauen und Senioren an Sit-
zungen der jeweiligen Vorstände mit „be-
ratender Stimme“ teilnehmen können.

Nun könnte man sagen, das ist im-
merhin ein kleiner Erfolg.

Nein, für mich bleibt es weiterhin un-
verständlich, dass man insbesondere dem
Vorsitzenden einer immer größer werden-
den Gruppe keinen Sitz mit Stimmrecht
zugestehen will. Von daher müssen sich
die Verantwortlichen im DGB-Bundes-
vorstand fragen lassen, wie lange sie noch
einer so starken Personengruppe ein ech-
tes Mitbestimmungsrecht vorenthalten
wollen.

Als Vorsitzender der Seniorengruppe
der GdP möchte ich an die DGB-Spitze
appellieren und anregen, die Senioren-
arbeit in den anderen DGB-Mitglieds-
gewerkschaften so auszugestalten, dass
die Seniorenvertreter die umfassenden
Möglichkeiten der Mitbestimmung erhal-
ten.

Als Beispiel könnte der demokratische
Aufbau der Seniorengruppe (Bund) der
Gewerkschaft der Polizei dienen, bei der
der Vorsitzende satzungsmäßig einen
„Sitz mit Stimmrecht“ im Bundesvorstand
hat.

Gleiches vollzieht sich in den Landes-
bezirken der GdP.

Wir bleiben weiter am Ball.

Mit kollegialen Grüßen
Artur Jung, Bundesseniorenvorsitzender

Mach mal Pause – gönn dir etwas
– Gedanken von Heinz Blatt –

In unserer hektischen Zeit, in der wir
uns so oft überfordert, überholt und über-
strapaziert fühlen, sehnen sich viele
danach, einfach einmal innezuhalten und
auf grundsätzliche Fragen Antworten zu
finden. Der selbst auferlegten Atempau-
se sollte eine kritische Reflexion des bis-
herigen Alltags erfolgen:

• Wie war mein Leben bislang ausgerich-
tet?

• Wo lagen die Schwerpunkte?
• Wie groß waren die Zeitanteile für Be-

rufliches und Privates?

Die Anforderungen des Alltags lassen
sich meistern, wenn über einen Ausgleich
„Kraft geschöpft“ wird. Wurden die viel-
fältigen Möglichkeiten zur Entspannung
genutzt? Zum Beispiel: Einfach mal
durchatmen, die Seele baumeln lassen,
Distanz zum Alltag gewinnen und von al-
ten Gewohnheiten loslassen. Vorausge-
setzt, wir sind dazu bereit, dem Loslassen
ein paar positive Aspekte abzugewinnen.
Denn Loslassen heißt auch: Freiräume
schaffen für neue Ideen, Chancen,

Lebensabschnitte. Zum „Abstand von der
Hektik des Alltags“ gehört aber auch: Mal
eine Pause einlegen – sich etwas gönnen.

Der Mensch braucht Pausen

Während ich diese Zeilen zu Papier
bringe, haben in vielen Bundesländern
schon die Ferien begonnen und mit ihnen
die Reisezeit. Hat euch schon das Reise-
fieber gepackt? Stehen die Koffer parat,
um mal wieder raus zu kommen, eine Pau-
se einzulegen oder dem „Alltag entflie-
hen“?

Lassen wir uns durch den oft versteck-
ten oder offen geäußerten Vorwurf nicht
beirren, der da lautet: „Was braucht ihr
noch Urlaub, ihr habt ja das ganze Jahr
über Ferien!“

Ich meine, auch für Seniorinnen und
Senioren kommt irgendwann im Jahres-
ablauf eine Phase, in der er/sie das Bedürf-
nis verspüren, mal wieder eine Pause zu
machen. Auch ältere Menschen brauchen
hin und wieder Tapetenwechsel, Luftver-
änderung und neue Kontakte. Abstand

vom Alltag, von seinen Belastungen und
Sorgen zu gewinnen, ist für uns alle wich-
tig und verhilft einem dazu, manches, was
einem das Leben schwer macht, von ei-

Um Körper und Geist wieder in Balance zu
bringen, hilft Bewegung.
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ner anderen Seite zu betrachten. Ich den-
ke dabei nicht an die vielen praktischen
Hilfen, die viele Seniorinnen und Senio-
ren als Großeltern ihren Kindern und
Enkeln leisten, von der Kinderbetreuung
angefangen bis hin zur Führung des Haus-
halts. Ich denke vor allem an diejenigen,
die pflegebedürftige Angehörige im eige-
nen Haushalt oder in einem Pflegeheim
betreuen. Solch eine Betreuung erfordert
oft einen ungeheuren Einsatz, der zur täg-
lichen Last werden kann. Von daher brau-
chen wir auch Zeit für uns selbst. Zeit, um
auf das eigene Leben zu schauen.

„Zeit für sich selbst haben. Auf das ei-
gene Leben schauen“, dazu gehören auch
zwischenmenschliche Beziehungen, Ge-
sundheit und eine ausgefüllte Freizeit.

Dazu gehört aber auch
die Bereitschaft, für sich
selbst zu klären: Was ist
mir wichtig, worauf kann
ich verzichten? „Das ma-
che ich, sobald ich in
Rente/Pension bin!“, wie
oft hat mancher schon so
oder so ähnlich gedacht
oder gesprochen? Dar-
auf gibt es nur eine Ant-
wort: Tun wir es doch!
Machen wir es doch!

Der weltberühmte
Klar inet tenv i r tuose
Giora Feidman ist 70 Jah-
re alt. Er gibt als Alters-

angabe aber keine Zahl an, sondern macht
eine Zeitangabe: Jetzt! Das heißt, sein Le-
ben misst er nicht an Jahreszahlen und dem
Blick zurück, sondern am Maß des bewusst
gelebten Lebens. Das „Jetzt“ ist zu kost-
bar, um es sich vermiesen und verprellen
zu lassen. „Mein Alter ist jetzt!“ Es soll uns
daran erinnern, es auch zu leben. Wir ha-
ben die Chance, den Augenblick, das
„Jetzt“ auszukosten: Nutzen wir sie.

Dem Alltag entfliehen!

Das gehört inzwischen zum Leben,
anders ist ein Überleben in unserer Infor-
mations- und Industriegesellschaft nicht
mehr möglich. Stress, Lärm, Über-

beanspruchung lassen die Nerven dünner
werden. Da braucht man Entspannung,
Erholung. Vielen fehlt aber der Mut zu ei-
nem Alleingang, sie haben Angst vor ei-
ner weiten Reise, vor mangelnder ärztli-
cher Versorgung oder sind einfach unsi-
cher, weil sie für einige Zeit ihre vertrau-
ten Gewohnheiten verlassen müssen. Die-
se Angst nehmen und zu einem positiven
Gemeinschaftsgefühl werden zu lassen,
hat sich die Seniorengruppe der Gewerk-
schaft der Polizei mit ihrem „Aktionspro-
gramm für Senioren (APS)“ zur Aufgabe
gemacht. „APS“ ist keine Light-Vision
von „ABS“ (Anti-Blockier-System), son-
dern eine Hilfestellung. Mit diesem Pro-
gramm will sie unseren Kolleginnen und
Kollegen Anregungen geben, wie sie die
Zeit des Ruhestandes möglichst aktiv ge-
stalten können, wie sie gemeinsam mit
anderen den dritten Lebensabschnitt als
eine neue Herausforderung annehmen
und erleben können.

Darüber hinaus bietet die GdP als ei-
nen besonderen Service für ihre älteren
Mitglieder seit 1999 jährlich eine Bundes-
seniorenfahrt an. Diese Reisen erfreuen
ich inzwischen großer Beliebtheit, wofür
allein über 500 Anmeldungen für die 9.
Bundesseniorenfahrt vom 19. September
bis zum 3. Oktober 2009 an den Gold-
strand von Bulgarien den Beweis liefern.
Die Vorbereitungen für diese Reise an die
Schwarzmeerküste laufen zurzeit auf
Hochtouren.

Am 10. und 11. Juni 2009 kamen
in Prieros der Geschäftsführende
Bundesseniorenvorstand der GdP
und der Vorstand der ERH (Ehema-
lige Soldaten, Reservisten und Hin-
terbliebene) des Deutschen
BundeswehrVerbandes  zu einer
Tagung zusammen. Insbesondere
ging es um die Versorgungsan-
passung, das Dienstunfallrecht und
das „Betreute Wohnen“.

Zum Tagesordnungspunkt Versorgung
wurden Informationen ausgetauscht und
diskutiert, dass mit der Föderalismusreform
Teil II für die Versorgungsempfänger offen-
sichtlich Abstriche in der Versorgung vor-
gesehen sind. Wie gegen diese Maßnahmen
vorzugehen ist, kann gegenwärtig noch nicht

Zusammenarbeit bekräftigt
völlig übersehen werden. Ein Vorschlag: die
Abgeordneten in den Wahlkreisbüros auf-
suchen, um sie über die Situation aufzuklä-
ren.

Im Zusammenhang mit dem Dienst-
unfallrecht wurde vorrangig über Posttrau-
matische Belastungsstörungen von Einsatz-
kräften diskutiert und kritisiert, dass Post-
traumatische Belastungsstörungen und
Folgeerkrankungen nicht in die Berufs-
krankheitenverodnung aufgenommen wur-
den. Damit werden sie nicht als Berufs-
krankheit anerkannt. Sollte es hier Rege-
lungen auf Bundesebene geben, müssen die-
se auch auf Landesebenen zur Anwendung
kommen.

Auslandseinsätze der Polizei in Afghanis-
tan sind umstritten. Hier möchten viele
Bundestagsabgeordnete klare Rechtsvor-
schriften haben, denn der Dienst wird  ja

außerhalb des Geltungsbereiches des
Grundgesetzes verrichtet.

Als Ergebnis einer intensiven Diskussi-
on wurde festgehalten: Es sind Gesetzesvor-
schriften erforderlich, die sich an der Ein-
satzlage im Ausland ausrichten.

Für das Projekt „Betreutes Wohnen“
wurden in beiden Organisationen Arbeits-
gruppen eingesetzt. Die Arbeit könne je-
doch nur vor Ort geleistet werden, weil dort
die einzelnen Befindlichkeiten zu berück-
sichtigen sind.

Es wurde Übereinstimmung in den In-
terpretationen und  Arbeitsweisen beider
Organisationen zu diesem Thema festge-
stellt. Gegenseitige Informationen und ge-
meinsame Beratungen werden weiterhin als
erforderlich angesehen, so wie insgesamt
Einigkeit darüber besteht, die Zusammen-
arbeit zwischen beiden Organisationen wei-
ter fortzusetzen.

Wolfgang Jung,
Stellvertretender Vorsitzender des

Bundesseniorenvorstandes

Der Autor beim Relaxen                                     Fotos: privat
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In seinem Buch „Die Spirale des Terrors“
beschreibt der Professor am renommierten
Pariser Institut d’Etudes Politques Gilles
Kepel als studierter Soziologe und Arabis-
tiker sowie als profunder Kenner der arabi-
schen Welt die unterschiedlichen Interpre-
tationen der Ereignisse nach dem Anschlag
auf das World Trade Center am 11. Septem-
ber 2001. Der Originaltitel „Terreur et
martyre“ gibt viel treffender diese unter-
schiedlichen Sichtweisen wieder: Terror in
der Wahrnehmung der westlichen Welt
einerseits und andererseits das zu erleiden-
de Martyrium der Menschen in musli-
mischen Ländern aus Sicht der Islamisten
wie der Al-Qaida.

Der Autor schlägt in seiner Analyse ei-
nen Bogen vom Krieg gegen den Terror zum
Fiasko im Irak mit einer bezeichnenden
Darstellung der Entwicklung des Terrors im
Irak und in Afghanistan und vom Martyri-
um zum Jihad mit einem besonderen
Schwerpunkt auf die innerislamische Front-
linie zwischen den vom Iran dominierten
Schiiten und den Sunniten. So macht er auf
den großzügigen Geldfluss zwischen den
iranischen Ayatollahs und der von ihr ab-
hängigen libanesischen Hisbollah und de-
ren Rolle als Stellvertreter im Krieg gegen
Israel aufmerksam. Insbesondere der His-
bollah-nahe und in Deutschland mittler-
weile wegen Hass- und Hetzpropaganda
gegen „die Juden“ und das Negieren des
Existenzrechts des Staates Israel verbotene
Fernsehsender Al-Manar („Der Leucht-
turm“) sei in der Region eines der „wich-
tigsten Vehikel der Radikalisierung“ (S. 85).

Im dritten Kapitel widmet sich der Au-
tor der „Dritten Jihad-Generation“, der er
in die Zeit nach 2004 datiert.  Sie habe kei-
nen Profit aus den Anschlägen von 2001
erlangen können. Zwar habe danach das
„islamische Bewusstsein“ zugenommen,

gleichwohl hätten den Nutzen die Muslim-
bruderschaft (MB), die „Intimfeinde der
Jihadisten“,  gezogen, denn „überall in der
sunnitischen Welt haben ‚ungläubige‘ Re-
gime aus der Muslimbruderschaft hervor-
gegangene oder mit ihr verbundene Partei-
en … in unterschiedlichem Ausmaß einge-
bunden“ (S. 145). Die MB hat „das erklärte
Ziel der Ablösung der als unislamisch gel-
tenden Regime in den muslimischen Staa-
ten, notfalls unter Anwendung von Gewalt“
(Verfassungsschutzbericht des Landes
NRW 2006; S. 201).
Als Beispiele für
seine These nennt
Kepel die Türkei,
Algerien, Ägypten
und Saudi-Arabi-
en. Allerdings
bleibt der Autor
einen Beleg für die
Verbindung der
türkischen Regie-
rungspartei AKP
zur MB genauso
schuldig, wie be-
kanntermaßen in Ägypten die MB „seit
Jahrzehnten von der Macht ferngehalten“
wird (Ismail Serageldin, ägyptischer Schrift-
steller und Ex-Vizepräsident der Weltbank
in einem Interview mit der Zeitschrift „Der
Spiegel“ Nr. 31/2007 zur Zukunft des politi-
schen Islams in der arabischen Welt). Das
Königreich Saudi-Arabien schließlich ist
eine absolute Monarchie mit einer
salafistischen Ausprägung, die keine „Kon-
kurrenz“ von MB-Angehörigen neben sich
dulden würde.

Im vierten Kapitel beleuchtet Kepel die
Auseinandersetzung in Europa zu Mulit-
kulturalismus, Integration und Terrorismus,
die er mit der Ermordung Theo van Goghs
in den Niederlanden, den Londoner An-
schlägen, den Mohammed-Karikaturen in
dänischen Medien und der Regensburger

Papst-Rede illustriert. Dabei kommt er zu
dem Schluss, dass die Politik insbesondere
um Chancengleichheit im Rahmen der In-
tegration muslimischer Bevölkerungs-
gruppen nachdenken müsse, um einen end-
gültigen Sieg über Terror und Martyrium zu
erringen (S. 311).

In seinem Nachwort entlarvt Kepel beide
Sichtweisen – Terror einerseits und Marty-
rium anderseits – als „große Erzählungen“
und „Hirngespinste“ (S. 313). Keiner der
Protagonisten dieser Interpretationen hät-
ten ihr Ziel erreicht. Die schwelenden Kri-
senherde im Nahen Osten und in der Golf-
Region aber seien mittlerweile in einem den
Weltfrieden bedrohenden Zustand. Der
Autor ist von dem Scheitern der US-
amerikanischen Doktrin des „Krieges ge-
gen den Terror“ genauso überzeugt, wie es
„Al-Qaida und Konsorten“ (S. 314) gleich-
falls nicht gelungen sei, die muslimische Welt
gegen den Westen aufzustacheln.

Während der Verfasser in der Beschrei-
bung der Ursachen des Terrors soziale und
wirtschaftliche Motive ausspart, fordert er
gleichwohl als Bekämpfungsansatz die
Schaffung von Wohlstand in den kritischen
Staaten, um Vertrauen zu schaffen und ei-
nen positiven Kreislauf in Gang zu setzen
(S. 326), denn für „Europa und den Nahen
Osten gibt es keine andere Wahl, als gemein-
sam die Herausforderung der Kultur anzu-
nehmen und durch eine Wiederbelebung
des Mittelmeerraumes Frieden und Wohl-
stand von der Levante bis zum Golf zu
schaffen“ (S. 329).

Kepels Buch ist trotz der misslungenen
Übersetzung des Buchtitels und gelegent-
lich fehlender Belege für die Thesen des
Autors eine lesenswerte Beschreibung der
aktuellen Konfrontation zwischen Okzident
und Orient.                    Meike Rösemann
Die Spirale des Terrors, Gilles Kepel,
Piper Verlag, 2009, 359 Seiten, 22,95
Euro, ISBN 978-3-492-05264-1

Die Spirale des Terrors
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